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Arbeitsprogramm 2019 der Europäischen Kommission 

Sehr geehrter Herr Präsident, .{)Ai ~{,_ I 
entsprechend Ziffer 11.5.c der Vereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung 

gern. § 89b der Landesverfassung über die Unterrichtung des Landtags durch die Lan­

desregierung übermittle ich Ihnen anbei das Arbeitsprogramm 2019 der Europäischen 

Kommission sowie die Auswertung durch die Landesregierung in achtfacher 

Ausfertigung mit der Bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Mitglieder des 

Ausschusses für Europafragen und Eine Welt. Die Dokumente gehen dem 

Ausschusssekretariat auch in elektronischer Form zu. 
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Entsprechend Ziffer 11.5.c der Vereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung 

gern. § 89b der Landesverfassung über die Unterrichtung des Landtags durch die Lan­

desregierung wertet die Landesregierung Rheinland-Pfalz nachfolgend das Arbeitspro­

gramm der Europäischen Kommission für das Jahr 2019 unter inhaltlichen Aspekten 

sowie nach den Grundsätzen der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit aus. 

Der vorliegende Bericht orientiert sich dabei in Aufbau und Gliederung am 

Arbeitsprogramm der Kommission sowie den entsprechenden Anhängen , die als 

Anlage beigefügt sind . 

Im Kapitel III. ,,Weitere Punkte" sind Ausführungen zu Themen gemacht, die von 

-Bedeutung für die rheinland-pfälzische Landesregierung sind, sich jedoch im 

vorgelegten Arbeitsprogramm nicht wiederfinden. 
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1. Arbeitsprogramm der Kommission für 2019: Versprechen einlösen und 

unsere Zukunft gestalten. 

Das Arbeitsprogramm für 2019 ist das letzte Arbeitsprogramm der Juncker-Kommission 

und steht schon ganz unter dem Eindruck der bevorstehenden Europawahlen im Mai 

2019. Die Kommission unterstreicht, dass der Fokus der kommenden Monate bis zum 

Abschluss ihres Mandats am 31 . Oktober 2019 auf der Umsetzung ihrer zehn Prioritäten 

liegt. Mit den jährlichen Arbeitsprogrammen seit Beginn ihres Mandats im Jahr 2014 

sowie den in Verbindung mit der Rede zur Lage der Union präsentierten Initiativen seien 

die aus ihrer Sicht notwendigen Legislativvorschläge sämtlich vorgelegt worden. Für 

fast die Hälfte dieser Vorschläge konnte eine Einigung mit dem Europäischen 

Parlament und dem Rat erzielt werden , weitere 20 Prozent sind in der fortgeschrittenen 

Phase des Gesetzgebungsverfahrens. Vorrangiges Ziel für die noch verbleibenden 

Monate der aktuellen Legislaturperiode ist es daher, die noch offenen Vorschläge in 

Rechtsvorschriften umzuwandeln und umzusetzen. Dies betrifft auch die bewusst 

begrenzt gehaltene Anzahl der mit diesem Arbeitsprogramm vorgelegten 15 neuen 

Initiativen. 

Ergänzend ist darauf zu verweisen , dass die Verhandlungen zum künftigen 

Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021 - 2027 und die zukünftige Ausgestaltung der 

Kohäsionspolitik sowie der Gemeinsamen Agrarpolitik neben dem Austritt des 

Vereinigten Königreichs aus der EU (Brexit) die prioritären Themen der Kommission für 

die kommenden Monate sind . 

Ihren Vorschlag für den neuen MFR hatte die Kommission schon im Mai 2018 

vorgestellt und durch Entwürfe von Dach- 1:.md Einzelverordnungen konkretisiert. Die 

Kommission strebte ursprünglich eine Einigung zum MFR im Frühjahr 2019 an , bevor 

sich das EU-Parlament und die Kommission nach der Europawahl neu konstituieren . 

Einen so ehrgeizigen Zeitplan lehnen die Mitgliedstaaten ab. Ziel der Kommission , 

unterstützt durch die Bundesregierung , ist es nun , im Rat bis Ende 2019 eine politische 

Einigung herbeizuführen , damit 2020 mit dem Europäischen Parlament verhandelt 

werden kann. 

Der Vorschlag der Kommission für den neuen MFR basiert auf Beitragszahlungen der 

Mitgliedstaaten in Höhe von 1, 11 Prozent des Bruttonationaleinkommen (BNE). Das 

Europäische Parlament hat im November weitreichendere Forderungen erhoben und 
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mahnt etwa bei den Ausgaben eine Ausweitung auf 1,3 Prozent des BNE an . Ein 

höheres Budget stößt bei einigen Mitgliedstaaten aber schon deshalb auf Kritik , weil mit 

Großbritannien ein großer Mitgliedstaat wegfällt. 

II. Neue Initiativen 

Neue Impulse für Arbeitsplätze, Wachstum und Investitionen 

1. Wiederankurbelung der Investitionstätigkeit in Europa 

Nach der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 kann die europäische Ökonomie 

mittlerweile wieder gute Daten vorweisen . Beschäftigungszahlen und Investitionen 

haben das Vorkrisenniveau erreicht. Allerdings zeigen sich nach wie vor Unterschiede 

bezüglich der sozialen Situation und der Haushaltslage in den einzelnen 

Mitgliedstaaten. Mit der Investitionsoffensive für Europa , dem sogenannten Juncker­

Plan, wurden im aktuellen Haushaltszeitraum 2014 bis 2020 bis jetzt bereits beachtliche 

Erfolge erzielt. Zusätzliche Investitionen in Höhe von 360 Mrd . Euro wurden generiert. 

Hierdurch werden voraussichtlich 1,4 Mio. Arbeitsplätze geschaffen . Das 

Bruttoinlandsprodukt der EU wurde bis zur Vorlage des aktuellen Arbeitsprogramm um 

0,6 Prozent erhöht, dieser Wert soll bis 2020 um insgesamt ca. 1,3 Prozent steigen . Mit 

dem Nachfolgeprogramm „lnvestEU" soll eine zeitlich nahtlos anschließende 

Investitionsförderung im nächsten Haushaltszeitraum ermöglicht werden. U.a. ist 

vorgesehen , alle wichtigen EU-Finanzierungsinstrumente zur Förderung von 

Investitionen zusammenzuführen und den Fokus auf die Bereiche Forschung und 

Entwicklung sowie die Förderung von KMU zu legen . Aus Sicht der Landesregierung 

wird dieser Ansatz begrüßt. Allerdings wird darauf zu achten sein , dass durch 

„lnvestEU" künftig keine Konkurrenz zu den Strukturfonds in geteilter Mittelverwaltung 

entsteht. 

Zur weiteren Verbesserung des Investitionsumfelds in Europa sollen regulatorische 

Engpässe im Rahmen der Binnenmarktstrategie, der digitalen Binnenmarktstrategie 

und der Kapitalmarktunion beseitigt werden . Auf Grundlage des Europäischen 

Semesters sollen Strukturreformen, beispielsweise die Gewährleistung 

funktionierender Justizsysteme, angestoßen werden . Der Bürokratieabbau soll 

ebenfalls vorangetrieben werden. So wurden die Vorschriften über staatlic.he Beihilfe 
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angepasst und das Genehmigungsverfahren sowie die Vergabe öffentlicher Aufträge 

sollen ebenfalls vereinfacht werden. 

2. Eine nachhaltige Zukunft Europas 

Die von der Kommission eingerichtete Multi-Stakeholder-Plattform hat zur Umsetzung 

der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen eine übergreifende Strategie für ein 

nachhaltiges Europa bis 2030 (,,Sustainable Europe 2030 Strategy") vorgeschlagen , die 

sich von Produktion und Konsum, der Gemeinsamen Agrar- und Kohäsions- über 

Sozial- sowie Energie- und Klimapolitik erstreckt. Das nichtlegislative Reflexionspapier 

„Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Europa bis 2030" soll die Grundlage für den 

Ausbau der Vorreiterrolle der EU für eine in alle Politikbereiche reichende 

Nachhaltigkeitswende gelegt werden . Politische Ansatzpunkte sind beispielsweise 

Kreislaufwirtschaft und Lebensmittelproduktion , Energie für Gebäude und Mobilität, · 

soziale Gerechtigkeit sowie als hqrizontale Faktoren bezeichnete ethische Grundlagen 

etwa im Bereich Bildung , Finanzen , Handel und allgemeine Politikkohärenz. Das 

Reflexionspapier enthält drei Szenarien als Diskussionsanstoß und ist bereits für die 

Tagesordnung des Sibiu-Gipfels am 9. Mai 2019 vorgesehen: erstens eine 

übergreifende Nachhaltigkeitsstrategie, die die Leitlinien für Kommission und 

Mitgliedstaaten vorgibt, zweitens die kontinuierliche Berücksichtigung der UN­

Nachhaltigkeitsziele (,,Sustainable Development Goals" bzw. SDGs) in allen 

Politikbereichen der Kommission ohne Vorgaben für . die Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten und drittens eine stärkere Fokussierung auf eine nachhaltige EU­

Außenpolitik während innerhalb der EU lediglich die bisherigen Bemühungen verfestigt 

werden. 

Ein vernetzter digitaler Binnenmarkt 

3. Vollendung des digitalen Binnenmarkts 

In den letzten Monaten konnte die Kommission bereits den Abschluss einiger wichtiger 

Dossiers im Binnenmarktbereich vermelden . Dazu gehören insbesondere die 

Verabschiedung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (AVMD-Richtlihie) und 

des Kodex für elektronische Kommunikation , der einen neuen Rahmen für die gesamte. 

Telekommunikationsbranche in der EU mit neuen Investitionsanreizen setzen wird . 
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Nicht einigen konnte sich der Rat hingegen im für die Internetwirtschaft sehr wichtigen 

Bereich des Online-Datenschutzes (ePrivacy-Verordnung) , obwohl die Beratungen seit 

über eineinhalb Jahren laufen. Die österreichische Präsidentschaft hat es nicht 

vermocht, eine allgemeine Ausrichtung zu erreichen, geschweige denn einen. Beginn 

der Trilog-Verhandlungen. Zu hoffen ist, dass die rumänische Präsidentschaft sich des 

Dossiers annehmen wird . 

Die Kommission hat den im Arbeitsprogramm für Dezember 2018 angekündigten Plan 

zur Entwicklung des Bereichs Künstliche Intelligenz (Artificial lntelligence) inzwischen 

vorgelegt. Künstliche Intelligenz (KI) umfasst die Automatisierung intelligenten 

Verhaltens und das maschinelle Lernen und bietet, etwa durch 

Anwendungsmöglichkeiten bei Software und Apps , große Potenziale und Chancen für 

verschiedenste Wirtschaftszweige. Daher ist die Befassung mit diesem Thema zu 

begrüßen . Die Kommission hat sich bereits in einer ersten Mitteilung der 

Generaldirektion Justiz im Frühjahr 2018 mit der Thematik befasst, aber noch keine 

Legislativmaßnahmen getroffen. Die Ankündigung , einen neuen Plan für den Bereich 

vorzulegen , ist angesichts des Nachholbedarfs der EU im Vergleich zu anderen 

Weltregionen beim Heben des Potenzials von KI von grundlegender Bedeutung . Die 

Kommission hatte diese Initiative allerdings bereits im April diesen Jahres angekündigt; 

der Plan soll auf Basis der von 24 Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland und 

Norwegen, im April 2018 in Brüssel unterzeichneten Kooperationserklärung entwickelt 

werden. 

Der „Plan" zu KI ist auch als Flankierung des neuen Programms „Digitales Europa" 

anzusehen , das eine von fünf Initiativen der" KI widmet. Unklar ist allerdings, wie das 

von der Kommission im neuen KI-Plan vorgesehene „koordinierte Vorgehen in der 

gesamten EU" ausdekliniert werden soll und welche Rolle darin nach dem Ansatz der 

EU die regionalen Gebietskörperschaften wahrnehmen können. Die Ausführungen zum 

Thema Künstliche Intelligenz im Arbeitsprogramm sind auffällig kurz und allgemein 

gehalten - die Arbeiten sollen fortgesetzt, ein koordiniertes Vorgehen in der ganzen 

Europäischen Union ermöglicht und die in diesem Jahr eingeleiteten Schritte 

weiterverfolgt werden. 

Bereits im April 2018 veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung zur Bekämpfung 

von Desinformation im Internet. In seiner Rede zur Lage der Union vor dem 

Europäischen Parlament in Straßburg am 12. September 2018 hat auch 

5/22 



Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die große Bedeutung dieses Themas 

betont. In dem Maßnahmenpaket sind unter anderem eine Empfehlung über die 

Stärkung von Kooperationsnetzen , über mehr Transparenz im Internet, über besseren 

Schutz vor Cybervorfällen und über die Bekämpfung von Desinformationskampagnen 

enthalten . Hintergrund der Vorschläge ist, dass Bürgerinnen und Bürger in jüngster 

Vergangenheit das Ziel von Massendesinformationskampagnen im Internet waren . 

Darüber hinaus wird davon ausgegangen , dass personenbezogene Daten von 

Bürgerinnen und Bürgern in rechtswidriger Weise missbraucht worden sind. Angriffe auf 

Wahlinfrastruktur und Kampagnen-Informationssysteme sind akute Bedrohungen , die 

zu vermeiden sind. Deshalb hat die Kommission gemeinsam mit den für Cybersicherheit 

zuständigen nationalen Behörden Leitlinien zum Schutz · vor Cyberbedrohungen 

erarbeitet. Daneben soll ein Europäisches Kompetenzzentrum eingerichtet werden , um 

die Koordinierung für die Zusammenarbeit und den gezielten Einsatz von · 

Forschungsmitteln zu übernehmen. Zur Bekämpfung von Desinformationen wurde 

konkret ein Verhaltenskodex entwickelt, auf welchen man sich am 26. September 2018 

einigte , und für den die Onl ine-Plattformen sowie die Werbeindustrie Fahrpläne zur 

Umsetzung vorlegten . Die Kommission sagte dafür ihre Unterstützung insbesondere im 

Hinblick auf die Europawahl im Mai 2019 zu und kündigte an , die Effektivität der 

Maßnahmen fortlaufend zu prüfen . Darüber hinaus ist ein gemeinsamer Aktionsplan der 

Kommission und des Europäischen Auswärtigen Dienstes für Ende 2018 angekündigt. 

Es ist zu begrüßen , dass die Kommission Schritte plant, um die Transparenz, Vielfalt 

und Glaubwürdigkeit von Inhalten auf Onl ine-Plattformen zu stärken . Der Schutz der 

politischen Willensbildung ist ein wichtiges Ziel für die gesellschaftliche Stabilität sowie 

für die öffentliche Sicherheit und Ordnung , wobei die Relevanz für die Meinungs- und 

Informationsfreiheit, insbesondere das Recht der Presse, des Rundfunks und des 

Films, nicht verkannt werden darf. 

Ein weiterer Umsetzungsbaustein ist die geplante Empfehlung für die Festlegung eines 

Formats für den Austausch von europäischen elektronischen Patientenakten . Diese 

Absicht wird aus rheinland-pfälzischer Sicht begrüßt. Eine Kompatibilität der 

Patientenakten kann die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitswesen 

stärken und einen unterstützenden Beitrag zur Erleichterung der 

grenzüberschreitenden Mobilität von Patientinnen und Patienten leisten . Zugleich ist die 

grenzüberschreitende Verfügbarkeit der elektronischen Patientenakte .auch ein 
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relevanter Faktor für eine gute Behandlungsqualität. In Deutschland soll mit dem 

Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) die elektronische Patientenakte bis 

zum 1. Januar 2021 flächendeckend eingeführt und der Zugriff der Versicherten auf die 

Akte auch über mobile Geräte ermöglicht werden . 

Eine robuste Energieunion mit einer zukunftsorientierten Klimaschutzpolitik 

Bei der gemeinsamen Energiepolitik und dem Klimaschutz verweist die Kommission 

zunächst auf die bisherigen Erfolge in diesem Bereich , die ein Einhalten des Pariser 

Klimaabkommens bis 2030 möglich machen würden. Hierbei betont sie explizit die 

Sonderstellung der EU als einzigem großen Wirtschaftsraum, der Rechtsvorschriften 

zum Erreichen dieser Ziele verabschiedet habe. Hervorgehoben wird auch die 

Förderung der Autarkie , Nachhaltigkeit und Sicherheit einer europäischen 

Energieversorgung . Allerdings stünden auch in diesem Bereich noch viele 

Entscheidungen zu anhängigen Vorschlägen aus. 

4 . Umsetzung des Pariser Übereinkommens 

Die Kommission hat im Vorfeld der Klimakonferenz in Kattowitz, die vom 3. bis zum 

14. Dezember 2018 tagte , am 28 . November 2018 einen Vorschlag zu ihrer bis 2020 

beim Sekretariat der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) vorzulegenden 

europaweiten Strategie zur langfristigen Reduktion von Treibhausgasemissionen im 

Rahmen des Pariser Übereinkommens vorgelegt. Diese Strategie ist nicht legislativ. 

Die Strategie gibt keine konkreten Zielwerte vor, sondern soll vielmehr eine Vision für 

eine Wirtschaft ohne Netto-Treibhausgasemissionen vermitteln und Akteure in 

Wissenschaft und Wirtschaft zu individuellen Maßnahmen inspirieren. In den nächsten 

zehn Jahren sind wesentliche Innovationsanstrengungen erforderlich , um die 

wirtschaftlich wettbewerbsfähigen Technologien einzuführen , die als Beitrag zu einer 

C02-armen und kreislauforientierten industriellen Wende notwendig sind . Die 

Modernisierung und die Dekarbonisierung der EU-Wirtschaft werden erhebliche 

zusätzl iche Investitionen mobilisieren. 
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Eine EU-weite Debatte soll nun dazu führen , Anfang des Jahres 2020 ·eine ehrgeizige 

Strategie zu verabschieden . Sie soll dann gemäß dem übereinkommen von Paris dem 

UNFCCC übermittelt werden . 

5. Vollendung der Energieunion 

Am 25. Januar 2018 haben die EU-Mitgliedstaaten Investitionen in Höhe von 873 Mio. 

Euro für 17 zentrale europäische Energie-lnfrastrukturprojekte zugestimmt. Damit 

folgen sie einem Vorschlag der Europäischen Kommission . Die EU -Mittel für die 

ausgewählten Projekte stammen aus der Fazilität „Connecting Europe" (CEF) , dem 

europäischen Förderprogramm für transeuropäische Infrastrukturen. Gut vernetzte 

Strom_- und Gasleitungen sind der Grundpfeiler eines integrierten und solidarischen 

europäischen Energiemarkts. 

Für das 1. Quartal 2019 hat die Kommission einen umfassenden Bericht zur Lage der 

Energieunion angekündigt. Er soll sich vor allem auf Fragen beziehen , die die 

europäischen Stromnetze betreffen. 

Außerdem strebt sie einen Abschluss des Pakets „Saubere Energie für alle Europäer" 

an, das den Rahmen für die Umsetzung der Energieunion und der europäischen Klima­

und Energieziele bis 2030 bilden soll. Das Legislativpaket umfasst insgesamt vier 

Richtlinien und vier Verordnungen . Es sieht unter anderem die Stärkung der Rolle von 

Verbraucherinnen und Verbraucher und ihrer Rechte im Energiesystem, eine stärkere 

Verknüpfung der nationalen Energiemärkte du rch die Stärkung des 

grenzüberschreitenden Stromhandels, die Einführung einer Governance verbunden mit 

einer Bündelung und Neuausrichtung bereits bestehender Planungs- und 

Berichtspflichten der Mitgliedstaaten in den Bereichen Klima und Energie sowie den 

Ausbau des Energiebinnenmarkts vor. 

Des Weiteren will die Kommission 2019 eine Einigung über die Mobilitätspakete 

„Europa in Bewegung" erreichen. Diese seien zentral für eine sichere , saubere und 

vernetzte Mobilität. Sie beinhalten u.a. eine integrierte Strategie für die Zukunft der 

Straßenverkehrssicherheit. Dazu gehört auch ein Bericht über den Strategischen 

Aktionsplan für Batterien in Europa, den die Kommission ebenfalls im 1. Quartal 2019 

vorlegen und mit dem sie über die Umsetzung des im Mai 2018 vorgelegten 

Aktionsplans informieren wi ll. Der Aktionsplan soll Europas Selbständigkeit in Bezug 
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auf Technologien der Energiespeicherung stärken , was besonders für die 

Elektromobilität zentral ist. Die Landesregierung hat sich auf Bundes- und Europaebene 

intensiv dafür eingesetzt, dass kommunale Energieversorgungsunternehmen, die 

insbesondere im ländlichen Raum wichtige Akteure beim Ausbau der Elektromobilität 

und von Speichertechnologien sind , die rechtlichen Rahmenbedingungen erhalten , um 

auch zukünftig aktiv den Ausbau von Lade- und Speicherinfrastruktur voranzutreiben . 

Insgesamt sind die von der Kommission mit dem Paket zu. Mobilität und Klimaschutz, 

dem Paket für saubere Energie sowie Europa in Bewegung vorgelegten Vorschläge 

nicht in allen Bereichen weitgehend genug , um aus Sicht der Landesregierung die 

Umsetzung der Klimaziele von Paris sicherzustellen. Die Landesregierung setzt sich für 

einen rascheren Umstieg auf Erneuerbare Energien ein und begrüßt ausdrücklich den 

Willen der EU-Kommission , die Rechte von Prosumern in der EU zu stärken. Die 

Bundesregierung wird aufgefordert, die vorgesehenen Maßnahmen rasch in nationales 

Recht umzusetzen. Gleichzeitig gilt es , den Einspeisevorrang für Erneuerbare.Energien 

weiterzuentwickeln , damit die Dynamik beim Ausbau der Erneuerbaren Energien nicht 

abgebremst wird. Insbesondere gilt es , die Energiewende auch in den Sektoren Verkehr 

und Wärme/Kälte voran zu treiben. Daher setzt sich die Landesregierung für geringere 

Fahrzeugemissionen und den Umstieg auf alternative Antriebstechnologien ein . Im 

Wärmebereich bedarf es deutlich erhöhter Anstrengungen , um die Klimaziele zu 

erreichen . 

Auch eine Einigung über die Vorschläge für ein nachhaltiges Finanzwesen von Mai 

2018 steht noch aus. Mit diesen will die Kommission Privatkapital für die EU-Agenda 

für den Klimaschutz und ein nachhaltiges Finanzwesen akquirieren . Dies ist zu 

begrüßen , da zur Erreichung der Emissionsreduktion in den Bereichen Mobilität und 

Wärme zusätzliche Beiträge von Privathaushalten und Unternehmen erforderlich sind . 

Mit dem Arbeitsprogramm weist die Kommission auf die Notwendigkeit hin , 

ambitioniertere Ziele zu setzen und zu erreichen , um einen adäquaten Beitrag der EU 

zur Erreichung der Temperaturziele des Übereinkommens von Paris zu leisten. Die 

Kommission sieht in ihren Vorschlägen das Potenzial einer Verringerung der 

Treibhausgasemissionen um ca . 45 Prozent bis 2030. Dies würde die im Pariser 

Klimaabkommen geforderten Ziele übertreffen. Bis 2050 sei dann eine Reduktion um 

60 Prozent erreichbar. Dies setzt jedoch voraus , dass die skizzierten notwendigen 

strategischen Bausteine auch tatsächlich von allen Mitgliedstaaten der EU stringent 
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umgesetzt werden , und zwar möglichst zügig und in ausreichenden Größenordnungen . 

Gegenüber der gegenwärtig geringen klimaschutzpolitischen Dynamik in der EU , auch 

in Deutschland, das seine Klimaziele für 2020 (40 Prozent) voraussichtlich um rund acht 

Prozent verfehlen wird , ist für die Erreichung der Temperaturziele eine schnelle 

Annahme der genannten Maßnahmen notwendig. 

Die Landesregierung sieht in der Atomenergie keine Zukunftstechnologie , sondern setzt 

stattdessen auf den Ausbau der Erneuerbaren Energien , die Steigerung der 

Energieeffizienz und eine Weiterentwicklung hin zu einer Mobilitäts- und Wärmewende. 

Bei der Weiterentwicklung der Klima- und Energiepolitik ist auch darauf zu achten , dass 

der Industriestandort Europa und somit auch Deutschland und Rheinland -Pfalz im 

Hinblick auf die Energiepreise international wettbewerbsfähig bleibt. Für die nachhaltige 

Sicherung des Industriestandorts ist es unabdingbar, dass insbesondere auch 

energieintensive Teilbereiche der Wertschöpfungskette weiterhin erhalten bleiben . 

Im Bereich Konsum und Produktion werden große Hoffnungen in die Bioökonomie 

gesetzt, wozu die Kommission 14 konkrete Maßnahmen für 2019 angekündigt hat. Die 

Landesregierung Rheinland-Pfalz unterstützt die von der Kommission bereits im 

vergangenen Jahr 2018 vorgelegten Vorschläge und setzt sich für eine ambitionierte 

Umsetzung der Kunststoffstrategie und des Pakets zur Kreislaufwirtschaft ein . 

Die Kommission hat ferner legislative Anpassungen der Luftqualitäts- und 

Abfallverbringungsrichtlinie sowie zur Bewertung von Pestizidrückständen und einer 

Verordnung zur Transparenz in der Lebensmittelkette angekündigt. 

6. Zukunft der Energie- und Klimaschutzpolitik 

Durch diese Initiative will die Kommission einen „neuen institutionellen Rahmen für die 

Energie- und Klimapolitik der EU bis 2025" entwickeln . Ein Baustein soll die Möglichkeit 

einer Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit sein. Auch eine Reform des 

Euratom-Vertrages ist geplant. Die Vorschläge sind nicht-legislativ und sollen im 

1. Quartal 2019 konkretisiert werden . 

Die Landesregierung unterstützt das Vorhaben der EU-Kommission , den Euratom­

Vertrag zu reformieren. Sie setzt sich für europäische Sicherheitsstandards für die 

Atomenergie ein , die für Nachbarländer einforderbar sind und dafür, dass keine EU­

Mittel direkt oder indirekt in die Forschung, die Entwicklung oder den Bau neuer 
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Atomreaktoren fließen. Die weitere Finanzierung des internationalen 

Kernfusionsforschungsreaktors ITER soll auf die nicht kündbaren völkerrechtlich 

bindenden Vereinbarungen beschränkt bleiben 

7. Energieeffizienzziele - Vorbereitung auf den Brexit 

Ein wichtiger Bestandteil des energiepolitischen Teils des Arbeitsprogramms der 

Kommission ist der Umgang mit dem Brexit, der Auswirkungen auch auf die Energie­

und Klimapolitik haben wird. In diesem Zusammenhang wird eine Anpassung der 

Energieeffizienzziele der EU an eine EU mit nur noch 27 Mitgliedstaaten nötig . Die 

Kommission verweist hierzu auch explizit auf die Strategie „Vorbereitungen auf den 

Brexit". 

Als Vorkehrung für den Brexit hat die Kommission bereits im November 2018 

Vorschläge zur Anpassung der Zahlen für den Primär- und Endenergieverbrauch in den 

Energieeffizienzvorschriften vorgelegt. Im Bereich der Energieeffizienz muss die 

Umrechnung des (in Prozent ausgedrückten) Ziels der Union für 2030 in absolute Werte 

angepasst werden , um dem Austritt des Vereinigten Königreichs Rechnung zu tragen. 

Es wird davon ausgegangen , dass hiermit keine Veränderung in der Ausrichtung der 

Energie- und Klimazi~le verbunden ist. Davon unabhängig ist die Frage von großer 

Relevanz, ob Großbritannien im System des Europäischen Emissionshandels (ETS) 

verbleiben wird und - wenn dies nicht der Fall ist - welches Modell gewählt wird . 

Ein vertiefter und fairer Binnenmarkt mit gestärkter industrieller Basis 

8. Ein fairer und zukunftssicherer Binnenmarkt 

Die Weiterentwicklung der Kapitalmarktunion bleibt wie in den Vorjahren ein Teil der 

Binnenmarktstrategie der Kommission . Ziel ist es, das Investitionsniveau und damit 

Wachstum und Beschäftigung in der EU langfristig zu steigern , indem Unternehmen 

leichter Zugang zu Finanzierungen erhalten und Investitionen in die Realwirtschaft ge­

fördert werden. Die Kommission mahnt u.a. eine Einigung über ein europaweites 

privates Altersvorsorgeprodukt, die Reform der europäischen Marktinfrastrukturen und 

die Verbesserung der Finanzaufsicht an . 

11/22 



Die Kommission hat eine Analyse zur Nutzung des vollen Potenzials des europäischen 

Binnenmarkts vorgelegt. Im März 2018 hatte der Europäische Rat alle EU-Institutionen 

dazu aufgerufen , noch vor dem Ende der laufenden Legislaturperiode Ergebnisse u.a. 

in Bezug auf die Binnenmarktstrategie und die Strategie für einen digitalen Binnenmarkt 

zu erzielen . Die bereits gefassten Beschlüsse müssten wirksam umgesetzt werden , so 

der Appell des Europäischen Rates. Über die Vollendung und Umsetzung der 

Strategien hinaus soll die EU weiterh in auf einen „zukunftsfähigen und fairen 

Binnenmarkt hinarbeiten , der an das digitale Zeitalter angepasst" ist. Das von der 

Kommission vorgelegte Dokument ist eine Aufgabenliste für die EU-Institutionen im 

neuen Mandat nach der Europawahl. Die Stärkung und Vertiefung des Binnenmarktes 

hat auch für die Landesregierung insbesondere im Hinblick auf die rheinland-pfälzische 

Wirtschaft eine hohe Priorität. 

Unter der Priorität Binnenmarkt findet sich auch der größte Bezug zu Arbeits- und 

Sozialthemen. So fordert die Kommission an dieser Stelle eine Einigung bei den 

Vorschl.ägen zum Gesellschaftsrecht, die sie als wichtige Schritte ansieht , um 

sicherzustellen , dass das Recht der Unternehmen, über Staatsgrenzen hinweg aktiv zu 

sein und zu wachsen , nicht von einigen wenigen Akteuren zur Steuerumgehung oder 

zur Aushöhlung der Arbeitnehmerrechte missbraucht wird . 

Um das Vertra~en der Bürgerinnen und Bürger in das Funktionieren des Binnenmarkts 

zu stärken , fordert die Kommission die zügige Verabschiedung der Vorschläge zur 

Neugestaltung des EU-Verbraucherschutzes , dem so genannten „New Deal for 

Consumers". Dazu gehört neben einer Modernisierung des EU-Verbraucherrechts auch 

die Einführung einer europäischen Variante der Sammelklage , der Verbandsklage. 

Dass die Kommission bei der Verwirklichung des Binnenmark~s weiterhin die Interessen 

der Verbraucherinnen und Verbraucher im Blick hat, ist sehr zu begrüßen . Der 

grenzüberschreitende Warenverkehr wird nur mit dem Vertrauen der Verbraucherinnen 

und Verbraucher und mit einem wirksamen Schutz ihrer Rechte auch über Grenzen 

hinweg funktionieren können. 

Neben dem Nutzen des Binnenmarkts für die Wirtschaft sieht die Kommission in ihm 

auch einen Garanten für hohe Sozialstandards und den Arbeitnehmerschutz. Im 

Zusammenhang mit der Umsetzung der Europäischen Säule sozialer Rechte (ESSR) 

liegt es der Kommission insbesondere am Herzen , Einigungen zu erreichen zur 
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Einrichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde , zu Vorschlägen für eine bessere 

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben , zu transparenten und verlässlichen 

Arbeitsbedingungen , zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, zum 

Schutz der Arbeitnehmer gegen karzinogene Chemikalien , zum Zugang zum 

Sozialschutz sowie zum Barrierefreiheitsakt. Zum Barrierefreiheitsakt ist bereits Anfang 

November 2018 eine Einigung gelungen , wobei diese von den Interessenvertretern der 

Menschen mit Behinderungen nicht als großer Wurf angesehen wird. Für Rheinland ­

Pfalz als Bestandteil der größten Grenzgängerregion der EU ist vor allem die 

Ausgestaltung der Arbeitsbehörde bedeutsam. 

Zu einem fairen und zukunftssicheren Binnenmarkt gehört auch die Sicherstellung einer 

fairen Besteuerung in der Europäischen Union . Daher fordert die Kommission eine 

Einigung zu den bereits vorliegenden Vorschlägen einer gemeinsamen konsolidierten 

Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage sowie für eine faire und effiziente 

Besteuerung der Digitalwirtschaft. Auch eine Einigung über die Vorschläge zum 

Mehrwertsteuersystem sollte herbeigeführt werden , damit das System betrugssicher 

und für kleine Unternehmen einfacher gestaltet werden kann . 

Die Initiative für eine bessere Work-Life-Balance erwerbstätiger Eltern und zur 

Förderung der Erwerbsbeteiligung von Frauen soll die Vereinbarkeit von Beruf und 

Privatleben erleichtern . Es ist positiv, dass die Kommission die Wichtigkeit dieses 

Dossiers im Arbeitsprogramm noch einmal betont. Allerdings ist es sehr bedauerlich , 

dass die Ratsposition weit hinter den Vorschlägen der Kommission zurückgeblieben ist. 

9. Gesundheitsschutz 

Ihre Ankündigung für eine Mitteilung zum Umgang mit endokrinen Disruptoren , also 

hormonverändernden Stoffen, hat die Kommission bereits am 7. November 2018 

umgesetzt. Ihr strategischer Ansatz basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und 

dem Vorsorgeprinzip . Die Rechtsvorschriften sollen (erstmals) einer umfassenden 

Eignungsprüfung unter Einbeziehung der Öffentlichkeit unterzogen werden . 

Die Landesregierung begrüßt die Bemühungen der Kommission zur Verminderung 

endokriner Schadwirkungen, zur Schaffung eines einheitlichen Bewertungssystems 

über alle Rechtsbereiche und zur Aufklärung der Öffentlichkeit. 
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10. Steigerung der Effizienz der Binnenmarkt-Rechtsetzung 

Die Kommission möchte künftig in den Schlüsselbereichen der Steuer- und Sozialpolitik 

Beschlüsse auch mit qualifizierter Mehrheit fassen können. Durch Wegfall des 

Einstimmigkeitsprinzips sollen effizientere Entscheidungsprozesse ermöglicht werden , 

· damit die EU-Vorschriften mit den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Entwicklungen im Einklang stehen . 

In ihrer Mitteilung zum geplanten Übergang zu Mehrheitsentscheidungen vom 

15. Januar 2019 schlägt die Kommission einen Fahrplan vor, um in bestimmten 

Bereichen der gemeinschaftlichen Steuerpolitik schrittweise und gezielt zur 

Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit im Rahmen des ordentlichen 

Gesetzgebungsverfahrens überzugehen. Das würde bedeuten , dass nur noch 55 

Prozent der Mitgliedstaaten zustimmen müssen , die mindestens 65 Prozent der EU­

Gesamtbevölkerung repräsentieren . Die Kommission schlägt nach eigenen Angaben 

nicht vor, die Zuständigkeiten der EU im Bereich der Besteuerung zu ändern oder das · 

Recht der Mitgliedstaaten , nach eigenem Ermessen Einkommensteuer- oder 

Körperschaftsteuersätze festzulegen , anzutasten . Vielmehr geht es darum, die 

Mitgliedstaaten in die Lage zu versetzen , auf effizientere Weise ihre bereits gebündelte 

Steuerhoheit auszuüben , um auf diese Weise schneller auf gemeinsame 

Herausforderungen rE:agieren zu können . 

Nach Ansicht der Kommission könnte die schrittweise Einführung der qualifiziert~n 

Mehrheit wie folgt aussehen : In einem ersten Schritt würden sich die Mitgliedstaaten 

darauf einigen , bei Maßnahmen, die die Zusammenarbeit und gegenseitige 

Unterstützung zwischen den Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von Steuerbetrug und 

Steuerhinterziehung verbessern sowie bei verwaltungsrechtlichen Initiativen zugunsten 

von Unternehmen in der EU (z. B. harmonisierte Meldepflichten) zur Beschlussfassung 

mit qualifizierter Mehrheit überzugehen . 

In gleicher Weise sollte in einem zweiten Schritt die Beschlussfassung mit qualifizierter 

Mehrheit als nützliches Instrument für die Durchführung von steuerpolitischen 

Maßnahmen eingesetzt werden , die anderen politischen Zielen zugute kommen , z. B. 

der Bekämpfung des Klimawandels , dem Umweltschutz oder der Verbesserung der 

öffentlichen Gesundheit. 
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In einem dritten Schritt soll der Rückgriff auf die Beschlussfassung mit qualifizierter 

Mehrheit dazu beitragen , die Modernisierung bereits harmonisierter EU -Vorschriften , 

etwa im Bereich des Mehrwertsteuer- oder Verbrauchsteuerrechts, voranzubringen. 

Durch eine raschere Beschlussfassung in diesen Bereichen könnten die Mitgliedstaaten 

besser auf technologische Entwicklungen und Marktveränderungen reagieren , was 

sowohl den EU-Ländern als auch den Unternehmen zugutekäme. 

In einem vierten Schritt würde auch bei großen Steuerprojekten wie der gemeinsamen 

konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) zur 

Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit übergegangen und ein neues System zur 

Besteuerung der digitalen Wirtschaft eingeführt werden . Beide Maßnahmen müssten 

aus Kommissionssicht dringend umgesetzt werden , um eine faire und 

wettbewerbsfähige Besteuerung in der EU zu garantieren . 

Im Bereich der Steuern würden Mehrheitsbeschlüsse die Entscheidungen in der Tat 

erleichtern . Allerdings muss hier vorsichtig abgewogen werden . Steuerpolitik ist ein 

herausragender Teil der nationalen Souveränität, und eine verantwortungsvolle 

Steuerpolitik ist besonders wichtig für Deutschland. 

Eine vertiefte und fairere Wirtschafts- und Währungsunion 

11 . Stärkung der internationalen Rolle des Euro 

Die Kommission möchte sich künftig verstärkt auf die strategische Rolle des Euro auf 

der Weltbühne konzentrieren . Zum 20. Jahrestag der Einführung der gemeinsamen 

Währung am 1. Januar 2019 blickte die Währungsunion auf eine europäische 

Erfolgsgeschichte zurück. Der Euro ist weltweit die am zweithäufigsten verwendete 

Reservewährung. Insgesamt 60 Länder haben ihre eigenen Währungen an den Euro 

gekoppelt. Auf den globalen Finanzmärkten soll die Stellung des Euro weiter gestärkt 

werden und ein Zeichen für ein Europa, welches sein Schicksal selbst in die Hand 

nimmt, gesetzt werden. Hierfür bedarf es laut Kommission weiterhin der Vollendung der 

Kapitalmarktunion , der Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion und die 

Umsetzung einer europäischen Stabilisierungsfunktion sowie des 

Reformhilfeprogramms. Die beiden letzteren Programme wurden im Rah_men der 

Vorschläge zum nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen bereits im Jahr 2018 vorgestellt. 
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Für einen widerstandsfähigen Euro-Währungsraum bedarf es widerstandsfähiger 

Mitgliedstaaten , weshalb auch die Bankenunion und insbesondere die Risikominderung 

im Bankensektor sowie das Paket zum Abbau notleidender Kredite vorangetrieben 

werden sollen . 

Darüber hinaus sind keine konkreten Vorschläge oder Initiativen bekannt, wie die 

Kommission die internationale Rolle des Euros stärken möchte. 

Durch eine ausgewogene und fortschrittliche Handelspolitik die Globalisierung 

meistern 

In der Außenhandelspolitik begrüßt die Kommission rückblickend vor allem den 

Abschluss des weitreichenden Handelsabkommens mit Japan (JEFTA) , das am 12. 

Dezember 2018 vom Europäischen Parlament ratifiziert worden ist. Nicht zuletzt wegen 

der drohenden US-Strafzölle auf die deutsche Automobilbranche , die das Weiße Haus 

in der nächsten Zeit infolge laufender Untersuchungen verhängen könnte , gewinnen 

dieser Politikbereich und das erforderliche einheitliche Auftreten der EU-Institutionen 

und vor allem der Mitgliedstaaten aktuell hohe Aufmerksamkeit. Zurzeit laufen intensive 

Gespräche zwischen EU-Kommission und US-Administration über die Aufnahme von 

Verhandlungen über eine gemeinsame Handelsagenda und zu regulatorischen 

Erleichterungen im transatlantischen Handel. Die von Präsident Trump und 

Kommissionspräsident Juncker getroffene Einigung sieht vor allem vor, eine 

Zusammenarbeit mit dem Ziel zu erreichen , bilateral Zölle und nicht-tarifäre 

Handelshemmnisse abzubauen sowie den Dienstleistungshandel voranzubringen . Auf 

dieser Grundlage hat die Kommission dem Rat am 18.Januar 2019 zwei Mandatstexte 

für die offizielle Aufnahme der Verhandlungen mit den USA vorgelegt, über die der Rat 

nun berät. Die Kommission erklärt darüber hinaus in ihrem Arbeitsprogramm, auch 

darauf hinwirken zu wollen , dass die Abkommen mit Singapur und Vietnam rasch in 

Kraft treten . Verhandlungen , für die eine grundsätzliche Einigung erzielt wurde (Mexiko 

und die Abkommen , die bereits weit fortgeschritten sind (Chile und Mercosur-Raum), 

sollen zum Abschluss gebracht werden. Zudem sollen die Handelsgespräche mit 

Austra lien und Neuseeland vorangetrieben werden . 
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Die Landesregierung unterstützt insbesondere wegen der hohen Exportorientierung der 

rheinland-pfälzischen Wirtschaft die Stärkung des Freihandels und offene Märkte. 1 m 

Hinblick auf die Verhandlungen zu neuen Außenhandelsabkommen setzt sie sich für 

faire Wettbewerbsbedingungen und die Fortentwicklung von hohen Standards ein. 

Ein auf gegenseitigem Vertrauen basierender Raum des Rechts und der 

Grundrechte 

12. Rechtsstaatlichkeit 

Die Kommission kündigt in ihrem Arbeitsprogramm an, dass sie im Jahr 2019 und noch 

vor der Europawahl eine Initiative (nicht legislativ) zur „Stärkung" des 2014 

eingerichteten Rechtsstaatlichkeitsrahmens vorlegen wird. Sie bekräftigt, dass die 

Rechtsstaatlichkeit als einer der Werte der Union für Demokratie und Achtung der 

Grundrechte unerlässlich ist. Sie weist explizit darauf hin , dass ein so genanntes Artikel 

?-Verfahren gegen zwei Mitgliedstaaten eingeleitet wurde - d.h. die Feststellung , ob die 

eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung von Werten·, insbesondere der 

Rechtsstaatlichkeit , besteht. Dies betrifft Polen und Ungarn , letzteren Mitgliedstaat auf 

prominent formulierten Appell des Europäischen Parlaments hin . Beide Verfahren sind 

im Rat angelaufen , die polnische Regierung hat sich mehrmals in Anhörungen 

geäußert, auch Ungarn hat Stellung genommen. 

Die Kommission urteilt, dass es „auch in Bezug auf einige andere Mitgliedstaaten" 

zunehmend Bedenken mit Blick auf die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit gebe , ohne 

jedoch darzustellen , um welche Mitgliedstaaten es sich handelt. Festzuhalten ist, dass 

der 2014 eingerichtete Rahmen nicht nur das Instrument der 

Vertragsverletzungsverfahren , sondern auch das Artikel ?-Verfahren , welches in seiner 

Einleitung und Funktionsweise schwerfällig ist, flankiert. In diesem Rahmen von 2014 

wurde ein Frühwarnmechanismus eingeführt, der es der Kommission ermöglicht, mit 

Mitgliedstaaten einen Dialog aufzunehmen , um zu verhindern , dass sich die 

„systembedingten Gefahren für die Rechtsstaatlichkeit" ausweiten . Der nun 

angekündigte Ansatz der Kommission ist grundsätzlich zur Stärkung des Wertekanons 

in der EU zu befürworten , allerdings ist die Initiative der Kommission nach Vorlage noch 

näher zu prüfen . 
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Das am 12. September 2018 vorgestellte Paket zum Thema Sicherheit enthielt einen 

Verordnungsvorschlag zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer Inhalte im 

Internet. Das Arbeitsprogramm der Kommission nimmt unter Berufung darauf, dass 

Terroristen handlungsunfähig gemacht werden müssen , auf diesen Vorschlag Bezug 

und weist dem Thema der Wahrung der Grundrechte und der Sicherheit höchste 

Priorität zu . 

Auf dem Weg zu einer neuen Migrationspolitik 

Nach wie vor hält die Kommission Migration für eine der wichtigsten Herausforderungen 

für die EU , auch wenn sie im Vergleich zu 2015/2016 stark zurückgegangen sei . 

Oberste Priorität räumt sie dabei einer Einigung auf die Reform des Gemeinsamen 

Europäischen Asylsystems (GEAS) ein . Immerhin gebe es bei fünf der sieben 

vorgelegten Vorschläge schon ein vorläufige bzw. partielle Einigung . Bei diesen sollten 

daher nun Schritte zur endgültigen Annahme eingeleitet werden . Parallel solle weiter 

an einer Einigung über die Verfahrens- und die Dublin-Verordnung gearbeitet werden . 

Wichtig sei auch die weitere Arbeit an einem besseren Schutz der Außengrenzen und 

damit verbunden der weitere Ausbau der EU-Grenzschutzagentur Frontex sowie eine 

Reform der EU-Rückführungspolitik. Dazu hatte die Kommission bereits im September 

2018 einen Vorschlag vorgelegt. 

Die Vorschläge der Kommission zur GEAS-Reform liegen bereits seit Mai 2016 vor. 

Bisher war es nicht möglich , das Paket zu verabschieden , da vor allem im Rat die 

Positionen zu weit auseinanderliegen . Das betrifft insbesondere -die Überarbeitung der 

Dublin-Verordnung und die Frage nach einer gerechteren Verteilung von Flüchtlingen 

auf alle Mitgliedstaaten. Hier sind die Fronten so verhärtet, dass sich mittlerweile die 

Frage stellt, ob nicht grundsätzlich ein anderes Herangehen gewählt werden sollte , um 

Fortschritte in der gemeinsamen Asylpolitik zu erzielen , etwa ein „Aufschnüren" des 

Pakets oder eine verstärkte Zusammenarbeit einiger Mitgliedstaaten. 

Die Kommission hält ergänzend d·azu Aktivitäten der EU im Bereich der legalen 

Migration für dringend notwendig. Es gehe darum, in Zukunft angemessen auf 

Arbeitsmarkterfordernisse und Qualifikationsdefizite zu reagieren und gleichzeitig die 

Interessen der EU zu wahren. Eine Einigung über die überarbeitete Regelung der 
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„Blauen Karte", die es für hoch qualifizierte Drittstaatsangehörige leichter und attraktiver 

machen soll , in Europa zu arbeiten , sieht sie als bedeutsamen Baustein. 

Dass die Kommission weitere Maßnahmen der EU im Bereich der legalen Migration 

fordert , ist zu begrüßen . Die dringend nötige Verabschiedung der überarbeiteten Blue­

Card-Richtlinie kann aber nur ein erster Schritt sein. Ergänzend dazu müssten auch 

Möglichkeiten für weniger qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eröffnet 

werden . 

13. Umsetzung der gemeinsamen Visumpolitik 

Die einzige Neu-Ankündigung im Bereich der Migrationspolitik ist eine Mitteilung im 

Bereich der Visumpolitik, die die Kommission am 19. Dezember 2018 vorlegte . Bei 

dieser nicht-legislativen Maßnahme geht es um die fehlende Gegenseitigkeit bei der 

Visafreiheit für Bürgerinnen und Bürger der Vereinigten Staaten . Nach wie vor 

benötigen Staatsangehörige einiger Mitgliedstaaten ein Visum für die Einreise in die 

USA. 

14. Visumpolitik - Vorbereitung auf den Brexit 

Dies ist eine der Maßnahmen der Kommission in Vorbereitung auf den 

voraussichtlichen Brexit. Dabei wird es darum gehen , ob Staatsangehörige des 

Vereinigten Königreichs nach dem Austritt aus der EU der Visumpflicht unterliegen oder 

von ihr befreit sein werden . 

Mehr Gewicht auf der internationalen Bühne 

Künftig möchte sich die Europäische Union vermehrt als starker globaler Akteur 

präsentieren . Hierfür bedarf es in den Bereichen Verteidigung , Förderung der 

Menschenrechte, Verhängung von EU-Sanktionen und die Festlegung von Positionen 

zu wichtigen regionalen und geopolitischen Fragen einer flexibleren und effizienteren 

Beschlussfassung. Kommissionspräsident Juncker hat daher in seiner Rede zur Lage 

der Union den Vorschlag unterbreitet, dass der Europäische Rat künftig in den 

genannten Bereichen die ~eschlüsse mit einer qualifizierten Mehrheit anstelle der 

Einstimmigkeit fassen solle . Die Kommission erhofft sich durch diesen Vorschlag , dass 

die Europäische Union auf internationaler Ebene schneller und effizienter agieren und 
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somit ihr „ganzes Gewicht" besser zur Geltung bringen kann. Die Weltpolitik soll aktiver 

mitgestaltet und international mehr Verantwortung übernommen werden . Ferner soll die 

Widerstandskraft der EU gestärkt werden , indem die Mitgliedstaaten vor gezieltem 

Druck durch Drittländer, die die EU spalten wollen , geschützt werden. 

Hintergrund des Vorsch lags ist, dass in der Vergangenheit aufgrund des 

Einstimmigkeitserfordernisses verschiedene Probleme aufgetreten sinc;I. So war die EU 

beispielsweise im Juni 2017 nicht in der Lage , vor dem Menschenrechtsrat der 

Vereinten Nationen in Genf eine Erklärung zur Menschenrechtslage in China 

abzugeben . 

Ferner sollen die Beziehungen zum Afrikanischen Kontinent intensiviert werden. Bis 

2020 soll die neue Allianz Afrika-Europa bis zu 44. Mrd. Euro an nachhaltigen 

Investitionen mobilisieren und zur Schaffung von 10 Mio. Arbeitsplätzen beitragen. 

Durch diese: gemeinsamen Anstrengungen sollen dazu beitragen die Ursachen von 

irregulärer Migration , Flucht und Vertreibung besser bekämpft werden . 

Eine Union des demokratischen Wandels 

15. Europa vermitteln 

Das Arbeitsprogramm verweist auf die Anstrengungen der Kommission in den 

vergangenen vier Jahren , die Transparenz in der EU zu erhöhen und die demokratische 

Legitimität zu verbessern . 

Wie von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in seiner Rede zur Lage der 

Union vom 12. September 2018 vor dem Europaparlament in Straßburg bereits 

angekündigt sollen insbesondere Maßnahmen getroffen werden, um im Mai 2019 faire ; 

sichere und transparente Europawahlen zu gewährleisten. Die Wahlvorschriften sollen 

an das digita le Zeitalter angepasst werden , sodass die Widerstandsfähigkeit der 

demokratischen Systeme gewährleistet werden kann und die Demokratie in Europa 

geschützt wird . Die Vorschläge richten sic.h an nationale Regierungen , Behörden , 

Parteien , Medien sowie digitale Plattformen . Sie sind nötig geworden , da in der heutigen 

Online-Welt die Gefahr von Störungen und Manipulationsversuchen immanent ist. Die 

geplanten Maßnahmen setzen Schwerpunkte beim Datenschutz (Verbesserung des 
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Schutzes personenbezogener Daten), bei der Transparenz von Online-Wahlwerbung , 

beim Schutz der Wahlen vor Cyberangriffen , bei der Verbesserung der behördlichen 

Zusammenarbeit bei potenziellen Gefahren für die Wahlen und bei der Sanktionierung 

zur Gewährleistung der Einhaltung der Wahlvorschriften . · 

Zu den vorrangig anhängigen Vorschlägen der Kommission gehört auch der Vorschlag 

zur Reform der Europäischen Bürgerinitiative , die 

1. Die Beteiligungsquote erhöhen , 

2. Das Instrument vereinfachen , 

3. administrative Hemmnisse beseitigen oder reduzieren 

4. und die Europäische Bürgerinitiative attraktiver machen soll. 

Insbesondere der Vorschlag der Kommission , das Mindestalter für die Unterstützung 

von Bürgerinitiativen von 18 auf 16 Jahre zu senken , wie vom Europäischen Parlament 

nachdrücklich unterstützt, stößt aber auf Widerstand im Rat. 

Angesichts der hohen Bedeutung von Bürgerbeteiligung in Rheinland-Pfalz zur 

Unterstützung und Begleitung politischer Prozesse wäre eine schnelle Verabschiedung 

des Reformvorschlags für die Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rats 

ausdrücklich zu begrüßen. 

Als gelungenes Beispiel für die Wahrung der Grundsätze der Subsidiarität und der 

Verhältnismäßigkeit und auch als konkretes Ergebnis einer öffentlichen Konsultation 

nennt das Arbeitsprogramm den Vorschlag der Kommission , bereits im Jahr 2019 die 

zweimal jährlich st~ttfindende Zeitumstellung abzuschaffen. Die Mitgliedstaaten haben 

jedoch darauf hingewirkt, dass die Entscheidung verschoben und damit der von der 

Kommission gewünschte Zeitrahmen deutlich verlängert wird . 
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III. Weitere Punkte 

Bildung , Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur sind zwar von einigen im 

Arbeitsprogramm benannten Themen bzw. neuen Initiativen zumindest mittelbar 

betroffen , die Bereiche selbst finden aber keine unmittelbare Erwähnung . Die einzige 

nennenswerte Initiative, die den Bereich Wissenschaft betrifft, ist - wie im Abschnitt . 

„Vollendung des digitalen Binnenmarkts" dargestellt - der für im Dezember 2018 

vorgelegte „Koordinierte Plan zur Entwicklung der Künstlichen Intelligenz in Europa". 

Auch im Vorjahr hatte das Arbeitsprogramm kaum unmittelbare Bezüge zu den 

Bereichen Bildung , Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur. Umso überraschender 

lagen dann jedoch nur wenige Wochen später für den informellen Sozialgipfel in 

Göteborg am 17. November 2017 zum Teil sehr weit reichende Vorschläge für neue 

Initiativen vor, beispielsweise für die „Europäischen Universitäten". Es bleibt daher 

abzuwarten , ob sich die Ankündigung der Kommission , in den kommenden Monaten 

eine Reihe von zukunftsorientierten Beiträgen zur Vorbereitung des Gipfels von Sibiu 

leisten zu wollen , auch auf die Bereiche Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und 

Kultur bezieht. J 

Ein weiterer Ankerpunkt wäre grundsätzlich auch mit dem Bezug auf die „Europäische 

Säule sozialer Rechte" gesetzt, deren erster Grundsatz „das Recht auf allgemeine und 

berufliche Bildung und lebenslanges Lernen von hoher Qualität und in inklusiver Form" 

ist. Im Arbeitsprogramm wird in diesem Zusammenhang allerdings ausschließlich der 

Bezug zu Arbeitsschutz, sozialer Sicherheit und Inklusion hergestellt. 

Bedauerlkh ist auch , dass wie schon in den letzten Jahren die anhängigen 

Legislativvorschläge in den Bereichen Gleichstellung und Gleichbehandlung keine 

l;:rwähnung finden . Dies gilt u.a. für die Richtlinie zur Gewährleistung einer 

ausgewogeneren Vertretung von Frauen und Männern unter den nicht 

geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften 

(,,Frauenquote") sowie für die Überarbeitung der Antidiskriminierungs-Richtlinie . Auch 

wenn für diese beiden Vorschläge weiterh in· keine Einigung im Rat zu erwarten ist, 

sollten sie nicht einfach unter den Tisch fallen . Dass die Kommission außerdem in 

Bezug auf die Gleichstellung keinerlei neue Initiativen vorsieht, ist ausgesprochen 

unbefriedigend. 

Auch zentrale jugendpolitische Aspekte spielen im Arbeitsprogramm leider keine Rolle . 

22/22 



DE 

EUROPÄISCHE 
KOMMISSION 

Straßburg, den 23.l 0.2018 
COM(2018) 800 final 

MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN 
RAT, DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND 

DEN AUSSCHUSS DER REGIONEN 

Arbeitsprogramm 2019 der Kommission 

Versprechen einlösen und unsere Zukunft gestalten 

DE 



I. Versprechen ein lösen und unsere Zukunft gestalten 

Die nächsten Monate werden für unsere Europäische Union entscheidend sein. Im Mai 

nächsten Jahres finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Wie der Präsident der 

Kommission in seiner Rede zur Lage der Un ion am 12. September 2018 betont hat, wird die 

Wahlentscheidung der .Bürgerinnen und Bürger widersp iegeln, ob sie es der Europäischen 

Un ion zutrauen, Lösungen für die Herausforderungen zu finden, die von keinem unserer 

Mitgliedstaaten allein bewältigt werden können. 

Herausforderungen, wie dafür zu sorgen, dass die Rückkehr des Wirtschaftswachstums in 

Europa wirklich allen zugutekommt, was bedeutet, in die Arbeitsplätze der Zukunft zu 

investieren und die Chancen des. Übergangs zu einer digitalen und C02-armen Wirtschaft zu 

nutzen. Herausforderungen im Zusammenhang mit der Migration (auch wenn diese im 

Vergleich zu den Krisenjahren 20 15-2016 stark zurückgegangen ist), die uns noch einige Zeit 

begleiten dürften und nachhaltige europäische Lösungen erfordern. Herausforderungen für 

unsere demokratischen Gese ll schaften, unsere Werte und unsere Sicherheit, bedingt durch 

Terror- und Cyberangriffe und zunehmend auch durch Desinformationskampagnen. 

Herausforderungen, die sich aus einer zunehmend instabilen Weltlage ergeben, in der die 

Demografie, der K~:mkurrenzkampf um Ressourcen und der Klimawandel ein gemeinsames 

Vorgehen für mehr achhaltigkeit erfordern, während zugleich einige Akteure ihr 

Engagement für Institutionen und Regeln infrage stellen, die die Weltordnung in den letzten 

50 Jahren zum Positiven verändert haben. 

Europa muss mehr als je zuvor zeigen, dass unsere Union einig, stark und demokratisch ist 

und dass wir nur gemeinsam Lösungen für diese Herausforderungen finden und so unsere 

Bürgerinnen und Bürger schützen, stärken und verteid igen können. 

In unseren jährlichen Arbeitsprogrammen seit Beginn des Mandats hat sich diese Kommission 

auf die größten Herausforderungen konzentriert, bei denen wir glauben, dass ein Vorgehen 

auf europäischer Ebene etwas bewirken kann. Mit den zusammen mit der Rede zur Lage der 

Union präsentierten Initiativen haben wir nun alle Legislativvorschläge vorgelegt, die für 

einen positiven Wandel in den Bereichen der zehn Prioritäten der Europäischen Kommission 

im Zeitraum 20 14-2019 erforderl ich sind. Bei fast der Hälfte dieser Vorschläge haben wir 

eine Einigung mit dem Europäischen Parlament und dem Rat erzielt, und weitere 20 % 
befinden sich in einer fortgeschrittenen Phase des Gesetzgebungsverfahrens. Das vorrangige 
Ziel muss jetzt sein, die übrigen Vorschläge, einschließlich aller in den Gemeinsamen 

Erklärungen aufgeführten prioritären Vorschläge, in Rechtsvorschriften umzuwandeln und 

diese wirksam umzusetzen. Der Dialog, den die Kommission mit dem Europäischen 

Parlament und dem Rat während der Ausarbeitung dieses Arbeitsprogramms geführt hat, hat 

bestätigt, dass alle Seiten bestrebt sind, die Dynamik aufrechtzuerhalten und weiter zu 

verstärken. Jetzt ist es an der Zeit zu zeigen, dass wir dies gemeinsam in die Tat umsetzen 
können. 

Damit sich die Beteiligten weiterhin auf die bereits vo rliegenden Vorschläge konzentrieren 

können·, legt die Kommission im diesjährigen Arbeitsprogramm nur eine begrenzte Anzahl 



neuer Initiativen vor, die zusammen mit jeneh, die mit der Rede zur Lage der Union 

präsentiert wurden, wesentlich für die voll ständige Umsetzung der zehn Prioritäten sind. 

Diese Initiativen betreffen besondere Herausforderungen, die ein kollektives und 

entschlossenes Vorgehen erfordern: Abschluss der Arbeiten im Bereich der Migration; 

Stärkung der Wirtschafts- und Währungsunion; Bewältigung der zunehmenden Spannungen 

im Welthandelssystem; Behandlung des Problems der anhaltenden Gefährdung der 

Rechtsstaatlichkeit in einigen Mitgliedstaaten; sowie das Erzielen einer Einigung mit dem 

Vereinigten Königreich über seinen Austritt aus der Union. Die Kommission wird auch darauf 

achten, dass die angenommenen Rechtsvorschriften umgesetzt werden und dass der 

bestehende Besitzstand im Hinblick auf seine Zukunftsfähigkeit bewertet wird, und wir 

schlagen vor, eine Reihe von überholten Vorschlägen und Rechtsvorschriften zurückzuziehen 

oder aufzuheben. 

Sch ließlich wird mit diesem Arbeitsprogramm auch der Fahrplan für Sibiu weiter umgesetzt, 

der starke Unterstützung im Europäischen Parlament gefunden hat und in der Agenda der EU­

Führungsspitzen aufgegriffen wurde. Der Sibiu-Gipfel findet am 9. Mai 2019, dem Europatag, 

sechs Wochen nach dem Brexit und zwei Wochen vor den Europawahlen statt. Dies wird ein 

entscheidender Moment für die EU-27 und für die Gestaltung ihrer eigenen Zukunft bis 2025 

sein. Somit ist es wichtig, vor dem Sibiu-Gipfel eine politische Einigung über den Vorschlag 

der Kommission für einen einfacheren und flexiblen künftigen Haushaltsrahmen zu erzielen. 

Darüber hinaus wird die Kommission in den kommenden Monaten eine Reihe von 

zukunftsorientierten Beiträgen zur Vorbereitung de~ Gipfels leisten, damit die EU­

Führungsspitzen das Vertrauen in die Zukunft unserer Un ion der 27 wieder stärken können. 

II. Vollständige Umsetzung der zehn Prioritäten der Juncker-Kommission vor 
den Wahlen zum Europäischen Parlament 

Neue Impulse für Arbeitsplätze, Wachstum und Investitionen 

Die europäische Wirtschaft kann gute Leistungen vorweisen. Das Wachstum erreichte 2017 

den höchsten Wert seit zehn Jahren. Die Beschäftigungszahlen und die Investitionen haben 

wieder das Vorkrisenniveau erreicht, und die Lage der öffentlichen Finanzen hat sich deutlich 

verbessert. In Bezug auf Wirtschaft, soziale Situation und Haushaltslage in den 

Mitgliedstaaten zeigt sich jedoch nach wie vor ein uneinheitliches Bild. Da die 

Weltwirtschaftslage gerade im Umbruch ist, müssen wir die derzeitige Dynamik zur 

Förderung von Strategien nutzen, die uns die Nutzung neuer ökonomischer Chancen 

ermöglichen und die Wirtschaft darauf vorbereiten, künftigen Herausforderungen 

entgegenzutreten. 

Dies bedeutet, dass weiterhin in die Reformen investiert werden muss, die notwendig sind, 

um die Un ion auf einem stabi len und nachhaltigen Wachstumspfad zu halten. Die modernen, 

fairen und ausgewogenen Vorschläge der Kommiss ion für den nächsten mehrjährigen 

Finanzrahmen für die Union der 27 werden die Verwirklichung der gemeinsamen Ziele für 

die Union für das nächste Jahrzehnt unterstützen. Sie konzentrieren sich auf die Bereiche, auf 

2 



die sich die EU-Führungsspitzen in Bratislava und Rom geeinigt haben und in denen auf 

Unionsebene am meisten bewirkt werden kann. Sie werden es uns ermöglichen, große 

Herausforderungen wie Jugendarbeitslosigkeit, Migration, Sicherheit, technologischen und 

digitalen Wandel sowie den Übergang zu einer nachhaltigeren, C02-armen Wirtschaft zu 

bewältigen. Der Gipfel von Sibiu sollte die politische Einigung über den künftigen Haushalt 

bestätigen. Dies würde zeigen, dass die Union der 27 einig ist, auf ein klares Ziel hinarbeitet 

sowie bereit und in der Lage ist, das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen und Ergebnisse 

für ihre Bürger zu erzielen. 

Öffentliche Gelder haben ihre Berechtigung bei der Förderung der richtigen Investitionen, 

aber letztlich sind es die Unternehmen, di e Arbeitsplätze und Wachstum schaffen. Wir 

müssen daher weiterhin auf die Hebelwirkung · der verfügbaren Mittel setzen. Die 

Investitionsoffensive für Europa, der sogenannte Juncker-Plan, hat bereits zusätzliche 

Investitionen in Höhe von 344 Milliarden Euro generiert. Sie hat damit ihr ursprüngliches Ziel 

von 315 Milliarden Euro übertroffen und wird vorauss ichtlich 1,4 Millionen Arbeitsp lätze 

schaffen sowie das Bruttoinlandsprodukt der EU bis 2020 um 1,3 % erhöhen. Der Juncker­

Plan wurde verstärkt und ausgebaut, um bis Ende 2020 geschätzte 500 Mi lliarden Euro an 

zusätzlichen Investitionen zu mobi li sieren. Die Komm ission w ird eine Bestandsaufnahme der 

Fortschritte vornehmen und we itere Möglichkeiten zur Investitionsförderung, auch im 

Rahmen des gep lanten Programms „InvestEU", ermitteln. 

Wir müssen uns auch über di e verbleibenden Vorsch läge einigen, um den Übergang zu einer 

Kreislaufwirtschaft voranzutreiben, die Innovation, Arbeitsplätze und Wachstum unterstützt 

und die nachhaltige Nutzung unserer knappen Ressourcen fördert. Eine rasche Einigung über 

den Vorschlag über Einweg-Kunststoffe ist erforderlich, um die große Menge an schädlichen 

Kunststoffen, die in unsere Ozeane und Meere gelangen, zu verringern und den Unternehmen 

einen starken Anreiz zu bieten, nach nachhaltigen und innovativen Alternativen zu suchen. 

Dies wird die Innovation in Europa anregen und den europäischen Unternehmen einen 

technologischen Vorsprung gegenüber ihren weltweiten Wettbewerbern verschaffen, wodurch 

nachhaltiges Wachstum und Arbeitsplätze für die Zukunft gefördert werden. 

Ein vernetzter digitaler Binnenmarkt 

Der digitale Binnenmarkt hat den Europäern bereits einige Vorteile gebracht: die Roaming­

Gebühren wurden abgeschafft, die Bürgerinnen und Bürger haben nun Zugang zu Film-, 

Sport-, Musik-, Videospiel- und E-Book-Abonnements, wo immer in der EU sie sich 
befinden, und ab Dezember dieses Jahres werden sie in der Lage sein, on line einzukaufen, 

ohne aufgrund ihres Wohnortes diskriminiert zu werden. 

Von den 30 Legislativinitiativen, die die Komm ission für den digitalen Binnenmarkt 

vorgelegt hat, wurden 18 verabschiedet. Es ist nun äußerst wichtig, die verbleibenden 

Vorschläge abzuschließen, darunter jene zum Urheberrecht, zur Privatsphäre in der 

elektronischen Kommunikation und zum Vertragsrecht. Es ist wichtig, das Europäi sche 

Kompetenzzentrum für Cybersicherheit in Industrie, Technologie und Forschung zusammen 

mit dem Netz nationaler Koordinierungszentren rasch aufzubauen, um der EU zu helfen, die 

technologischen und industriellen Kapazitäten im Bereich .der Cybersicherheit, die zur 
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Sicherung unseres digitalen Binnenmarktes notwendig sind, zu bewahren und 

weiterzuentwickeln. 

Wir werden unsere Arbeit an der neuen Herausforderung der künstlichen Intelligenz 

fortsetzen, indem wir ein koordiniertes Vorgehen in der gesamten Europäischen Union 

ermöglichen und die in diesem Jahr bereits eingeleiteten Schritte weiter verfolgen. Die 

Kommission und die Hohe Vertreterin werden auch einen neuen gemeinsamen Aktionsplan 

vorlegen, um gegen die allgegenwärtige Verbreitung von Online-Desinformation in Europa 

vorzugehen, die das Vertrauen der Europäer in demokratische Prozesse und die Institutionen 

sowie in unsere unabhängigen und freien Medien untergräbt. Die Behandlung dieser 

Problematik ist gerade vor den Wahlen zum Europäischen Parlament im nächsten Jahr 

besonders wichtig. 

Zudem werden wir eine Empfehlung für die Festlegung eines Formats für den Austausch von 

europäischen elektronischen Patientenakten ausarbeiten. Dies wird den grenzübergreifenden 

Austausch von Patientendaten erleichtern. Sie wird großen Nutzen für Patienten und 

Gesundheitsdienstleister bringen und durch die Digitalisierung der Gesundheitsd ienste zum 

medizinischen Fortschritt beitragen . . Im Bereich der öffentlichen Gesundheit werden wir 

außerdem einen umfassenden Rahmen für endokrine Disruptoren vorlegen. 

Eine robuste Energieunion mit einer zukunftsorientierten Klimapolitik 

In den vergangenen vier Jahren hat die EU in ihre eigene Energieunion investiert, um eine 

nachhaltige, unabhängige und sichere Energieversorgung für ihre Bürger zu fördern. Wir 

haben den weltweiten Kampf gegen den Klimawandel vorangetrieben und sind der einzige 

große Wirtschaftsraum, der Rechtsvorschriften erlassen hat, um im Einklang mit dem 

Übereinkommen von Paris die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 40 % zu 

senken. 

Wir müssen die Arbeiten fortsetzen, um mit den beiden gesetzgebenden Organen Einigungen 

über die verbleibenden Vorschlägen im Rahmen des Pakets „Saubere Energie für alle 

Europäer" zu erhalten. Um die Funktionsweise des Energiebinnenmarktes der EU zu 

verbessern und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu stärken, ist es auch wichtig, 

dass die beiden gesetzgebenden Organe sich auf gemeinsame Regeln für auf den europäischen 

Gasmarkt eintretende Gasfernleitungen einigen und die neuen Rechtsvorschriften zu den 

Strommärkten fertigstellen. Außerdem bedarf es auch einer Einigung über die Vorschläge der 

Kommission im Rahmen der Mobilitätspakete „Europa in Bewegung", um die rechtzeitige 

Umsetzung unserer Agenda für eine sichere, saubere und vernetzte Mobilität zu 

gewährleisten, sowie über die Vorschläge der Kommission für ein nachhaltiges Finanzwesen, 
um das zur Unterstützung der EU-Agenda für den Klimaschutz und eine nachhaltige 

Entwicklung erforderliche Privatkapital zu mobi lisieren. 

Mit einer schnellen Annahme dieser Maßnahmen wird sichergestellt, dass die unterstützenden 

Instrumente und die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Klimapolitik der EU bis 2030 

vorhanden sind. Zusammen werden diese klima- und energiepolitischen Maßnahmen bis 2030 

zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen um insgesamt rund 45 % führen, womit 
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die im Rahmen des Übereinkommens von Paris eingegangene Verpflichtung der EU, die 

Emissionen bis 2030 um mindestens 40 % gegenüber 1990 zu reduzieren, übertroffen wird. 

Das wird uns auch auf den richtigen Weg zu dem Ziel bringen, bis 2050 die geplante 

Verringerung der Emissionen um 60 % zu erreichen. Allerdings ist dies ist für die EU noch 

nicht genug, um zur Erreichung der Temperaturziele des Übereinkommens von Paris 

beizutragen. Im jüngsten Bericht des Weltklimarates werden die negativen Auswirkungen des 

Klimawandels eindeutig ·bestätigt, und die Kommission wird vor diesem Hintergrund im 

Vorfeld der Klimakonferenz von Kattowitz im Dezember 2018 eine EU-Strategie für 

langfristige Treibhausgasreduktionen vorschlagen. Darüber hinaus werden wir über den Stand 

der Energieunion und über die Fortschritte bei der Förderung der Kapazität der Europäischen 

Union als einer der fülu·enden Akteure im Bereich Batterien Bericht erstatten. 

Ein vertiefter und fairerer Binnenmarkt mit gestärkter industrieller Basis 

Der Binnenmarkt feiert im Jahr 2018 sein 25-jähriges Bestehen. Mit einem Anteil von einem 

Fünftel an der Weltwirtschaft ist der Binnenmarkt einzigartig und Europas stärkstes 

Instrument zur Schaffung von Wirtschaftswachstum. Durch ihn können europäische 

Unternehmen florieren, innovativ sein und Arbeitsplätze schaffen. Mit unserem gemeinsamen 

Gewicht können wir Maßstäbe setzen und eine weltweite Bezugsgröße in Bereichen wie 

Datenschutz, Big Data, künstliche Intelligenz und Automatisierung sein und so unsere Werte 

nach außen tragen und die Weltwirtschaft mitgestalten. 

Nun müssen wir unser Versprechen einlösen, das Potenzial des Binnenmarkts in all seinen 

Dimensionen optimal zu nutzen. Eine Einigung über die noch offenen Vorschläge zu den 

Waren- und Dienstleistungspaketen ist von entscheidender Bedeutung, um sichere Produkte 

zu gewährleisten und das Vertrauen in den Binnenmarkt zu stärken. Wir müssen uns 

intensiver um eine Einigung auf eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer­

Bemessungsgrundlage sowie zu den Vorschlägen für eine faire und effiziente Besteuerung der 

Digitalwirtschaft bemühen, damit alle Unternehmen - große und ·kleine - ihren gerechten 

Steueranteil dort zahlen, wo sie ihre Gewinne machen. Auch eine Einigung über die 

Vorschläge für eine faire und effiziente Mehrwertsteuer ist nun erforderlich, um das System 

insbesondere für kleine Unternehmen zu vereinfachen, betrugssicher zu gestalten und für die 

Anwendung ermäßigter Mehrwertsteuersätze zu modernisieren. Ferner sollte über die 

Vorschläge zum Gesellschaftsrecht Einigung erzielt werden, um sicherzustellen, dass das 

Recht der Unternehmen, über Staatsgrenzen hinweg aktiv zu ·sein und zu wachsen, nicht von 

einigen wenigen Akteuren zur Steuerumgehung oder zur Aushöhlung der Arbeitnehmerrechte 

missbraucht wird. Dringend erforderlich ist auch eine Einigung über die Legislativvorschläge 

für die Neugestaltung der Rahmenbedingungen für Verbraucher (,,New Deal for 

Consumers"). Durch diesen „ ew Deal" soll 
vereinfacht werden. Die Geltendmachung 

Verbandsklagen gestärkt werden. 

das Verbraucherrecht modernisiert und 
individueller Ansprüche wird durch 

Eine voll funktionsfähige Kapitalmarktunion mit tiefen und liquiden Märkten ist für die 

Finanzstabilität, die Unterstützung des Binnenmarkts und die Diversifizierung der 

Finanzierungsquellen für europäische Unternehmen, auch für kleinere Unternehmen, von 
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entscheidender Bedeutung. Es ist höchste· Zeit, eine Einigung über die Vorschläge für ein 

europaweites privates Altersvorsorgeprodukt, für die Reform der europäischen 

Marktinfrastrukturen, für die Verbesserung der Finanzaufsichtsarchitektur der 'EU und über 

den Vorschlag für Unternehmensinsolvenzen, Restrukturierung und zweite Chance zu 

erreichen. Darüber hinaus sollte eine Ein igung über andere Vorschläge zur Kapitalmarktunion 

erreicht werden: Crowdfunding, gedeckte Schuldverschreibungen, Erleichterung des 

grenzüberschreitenden Vertriebs von Investmentfonds, Förderung von KMU-Notierungen auf 

öffentlichen Märkten sowie verhältn ismäßigere und wirksamere Regeln für Wertpapierfirmen. 

Angesichts der jüngsten gravierenden Enthüllungen über Geldwäsche im Finanzsektor ist es 

zudem von entscheidender Bedeutung, rasch zu einer Einigung über die Vorschläge für eine 

stärkere Überwachung der Geldwäsche zu gelangen, um sicherzustellen, dass die Vorschriften 

EU-weit besser überwacht und durchgesetzt werden. 

Abgesehen von seinem Nutzen für die Wirtschaft ist der Binnenmarkt auch ein Garant für 

hohe Sozialstandards und Arbeitnehmerschutz. Vor einem Jahr haben das Europäische 

Parlament, der Rat der Europäischen Union und die Europäische Kommission auf dem Gipfel 

von Göteborg die europäische Säule sozialer Rechte proklamiert. Die Kommission hat 

innerhalb ihres Zuständ igkeitsbereichs konkrete Folgeinitiativen eingeleitet. Nun ist eine 

Eipigung über die Einrichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde und über die Vorschlage 

für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und für transparente und 

verlässliche Arbeitsbedingungen für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auch für 

solche mit atypischen Arbeitsverträgen, erforderlich. Wir müssen uns über die Änderung der 

Vorschriften in den Bereichen Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit in den 

Mitgliedstaaten, Schutz der Arbeitnehmer gegen karzinogene Chemikalien und Zugang zum 

Sozialschutz einigen. Höchste Zeit ist es auch für die Fertigstellung des europäischen 

Rechtsakts zur Barrierefreiheit, damit Menschen mit Behinderungen ihr gleiches Recht auf 

eine uneingeschränkte Teilnahme an der Gesellschaft und am Arbeitsmarkt in vollem Umfang 

wahrnehmen können. 

Erhaltung, Stärkung und Vertiefung des Binnenmarkts stellen eine fortlaufende Aufgabe dar. 

Verbleibende Lücken müssen geschlossen und die Mechanismen müssen verbessert werden. 

Daher sind eine Einigung über noch offene Legislativprojekte und die ordnungsgemäße 

Durchführung von Vorschriften in den M itgliedstaaten von größter Wichtigkeit. Im Hinblick 

auf die Beratungen der EU-Führungsspitzen auf der Tagung des Europäischen Rates im 
Dezember wird die Kommission eine M itteilung vorlegen, in der sie sich auf die Beseitigung 

der verbleibenden Hindernisse und auf Handlungsoptionen konzentriert, die gewährleisten, 

dass Europa die neuen Möglichkeiten eines sich wandelnden globalen Umfelds nutzt. 

Eine vertiefte undfairere Wirtschafts- und Währungsunion 

Am 1. Januar 2019 feiern wir den 20. Jahrestag der Einführung der gemeinsamen Währung. 

340 Millionen Europäerinnen und Europäer nutzen den Euro täglich in 19 Mitgliedstaaten. Im 

Euro-Währungsgebiet werden fast 85 % des Bruttoinlandsprodukts der Union der 27 

erwirtschaftet. Es hat die schlimmste Finanzkrise zu unseren Lebzeiten überstanden und ist 

gestärkt daraus hervorgegangen. Nun ist es an der Zeit, sich stärker auf die strategische Rolle 
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zu konzentrieren, die der Euro auf der Weltbühne spielen sollte, und seine Grundlagen zu 

stärken. Besonders wichtig m diesem Zusammenhang ist die Vollendung der 

Kapitalmarktunion. 

Von entscheidender Bedeutung ist außerdem, dass die Vorschläge, die Teil des Fahrplans zur 

Vertiefung der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion sind, einschließlich der für den 

nächsten mehrjährigen Finanzrahmen vorgeschlagenen Instrumente, umgesetzt werden. Damit 

wird die Wirtschafts- und Währungsunion insbesondere die Europäische 

Stabilisierungsfunktion und das Reformhilfeprogramm - in die Lage versetzt, die 

makroökonomische Resilienz zu stärken, die Strukturreformen fortzusetzen und die 

Konvergenz zu vertiefen. Im Juni 2018 einigten sich die Staats- und Regierungschefs auf dem 

Euro-Gipfel, an dem alle Mitgliedstaaten teilnahmen, auf die Vollendung der Bankenunion, 

unter anderem durch Schaffung einer gemeinsamen Letztsicherung für den einheitlichen 

Abwicklungsfonds und durch Fortschritte auf dem Weg zu einem · europäischen 

Einlagenversicherungssystem. Darüber hinaus vereinbarten sie, die Rolle des Europäischen 

Stabilitätsmechanismus zu stärken und ihn zu einem Krisenbewältigungsinstrument 

auszubauen. Diese Arbeit muss vorrangig vorangetrieben werden, und gleichzeitig ist eine 

rasche Einigung insbesondere über die Vorschläge zur Risikominderung im Bankensektor und 

über das Paket zum Abbau notleidender Kredite erforderlich. Ein widerstandsfähiger Euro­

Währungsraum erfordert widerstandsfähige Mitgliedstaaten und eine neue Dynamik der 

wirtschaftlichen und sozialen Konvergenz. Mit Blick auf dieses Ziel wird die Kommission das 

Europäische Semester weiter ausbauen und in den Mittelpunkt stellen, um die Mitgliedstaaten 

bei der Verwirklichung eines nachhaltigen, inklusiven und langfristigen Wachstums zu 

unterstützen und zu begleiten. 

Handel: Eine ausgewogene und fortschrittliche Handelspolitik - Meistern der Globalisierung 

Die Europäische Union hat Handelsabkommen mit 69 Ländern in der ganzen Welt 

unterzeichnet, auf die 40 % des weltweiten Bruttoinlandsprodukts entfallen - ein 

Alleinstellungsmerkmal , das die EU aufgrund ihrer Größe, der gemeinsamen Werte und ihrer 

Zie lsetzung geschaffen hat. Zunehmende Spannungen und eine immer geringer~ 

Vorhersehbarkeit der Welthandelsordnung bedeuten jedoch, dass wir unser Engagement für 

den Erhalt und die Stärkung des auf Regeln beruhenden internationalen Systems 

kontinuierlich bekräftigen müssen. Mit dem zugigen Abschluss des 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen der EU und Japan, dem größten von der 

Europäischen Union je ausgehandelten Handelsabkommen, werden wir ein deutliches 
Zeichen für dieses Engagement setzen. Wir werden auch darauf hinwirken, dass die 

Abkommen mit Singapur und Vietnam rasch in Kraft treten und dass die Verhandlungen, für 

die eine grundsätzliche E inigung erzielt wurde (Mexiko) oder die bereits weit fortgeschritten 

sind, wie diejenigen mit Chile und dem Mercosur, zum Abschluss ge~racht werden. Auch bei 

anderen laufenden Verhandlungen über Freihandelsabkommen, einschließlich derjenigen mit 

Australien und Ne\.lseeland, müssen möglichst große Fortschritte erzielt werden. 

Die EU hat allen Grund, in ihren Handelsbeziehungen Zuversicht und Selbstbewusstsein an 

den Tag zu legen, Naivität ist jedoch nicht angebracht. Es ist wichtig, dass sich die 
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Legislativorgane rasch auf den Vorschlag zur Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen 

einigen, um aus ländische Übernahmen, die den Interessen der EU zuwiderlaufen, zu 

überwachen und zu verhi ndern. Es ist auch an der Zeit, dass die Mitgliedstaaten endlich den 

Vorschlag für ein Instrument betreffend das internationale Beschaffungswesen voranbringen, 

sodass wir verhindern können , dass EU-Unternehmen auf den Beschaffungsmärkten von 

Drittländern diskriminiert werden. Zugleich so llte dringend die Reform der Regeln für Güter 

mit doppeltem Verwendungszweck verabschiedet werden, damit der Handel niemals als 

Deckmantel für Waren missbraucht werden kann, die zur Verletzung grundlegender 

Menschenrechte genutzt werden können. 

Ein auf gegenseitigem Vertrauen fußender Raum des Rechts und der Grundrechte 

Die Wahrung der Grundrechte und der Sicherheit hatte in den vergangenen vier Jahren 

höchste Priorität. Um die Schaffung einer wirksamen Sicherheitsunion zu vollenden, ist es 

nun von entscheidender Bedeutung, dass eine Einigung über die Vorschläge zum 

grenzüberschreitenden Zugang der Strafverfolgungsbehörden zu elektronischen 

Beweismitteln, zur Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe, 

zur Verbesserung der Sicherheitsmerkmale von Personalausweisen und zur Erleichterung des 

grenzüberschre itenden Zugangs der Strafverfo lgungsbehörden zu Finanzdaten und zu ihrer 

Nutzung erzielt wird. Außerdem müssen wir mehr dafür tun, Terroristen handlungsunfähig zu 

machen, indem wir Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer Online­

Inhalte vereinbaren und das Mandat der Europäischen Staatsanwaltschaft auf die Bekämpfung 

des grenzüberschreitenden Terrorismus erweitern. 

Um sicherzustellen, dass die europ~ischen Informationssysteme für Sicherheit, Migration und 

Grenzmanagement auf intelligentere und effizientere Weise zusammenarbeiten, sollte der 

Vorschlag zur Interoperabilität dieser Systeme, einhergehend beispielsweise mit der 

Verbesserung des Europäischen Strafregisterinformationssystems, von Eurodac und des Visa­

Informationssystems zügig verabschiedet werden: 

Verschiedene Enthüllungen - von Dieselgate über Luxleaks bis zu den Panama papers und 

der Cambridge-Analytica-Affäre - haben gezeigt, dass Hinweisgeber eine wichtige Rolle bei 

der Aufdeckung rechtswidriger Handlungen spielen, die dem öffentlichen Interesse und dem 

Wohl der Bürgerinnen und Bürger zuwiderlaufen. Wir müssen uns daher auf einen 

verbesserten Schutz von Hinweisgebern einigen, die Verstöße gegen EU-Recht melden. 

Außerdem müssen wir dafür sorgen, dass die EU den von Naturkatastrophen 

Menschen wirksamer helfen kann, indem wir dem Vorschlag 

Katastrophenschutzverfahren der Europäischen Union (,,rescEU") zustimmen. 

betroffenen 

über das 

Die Rechtsstaatlichkeit als einer der Werte der Union ist für die Demokratie und die Achtung 

der Grundrechte unerlässlich. Sie stellt außerdem eine wesentliche Garantie für das 

Funktionieren der Europäischen Union dar - als Binnenmarkt und als Raum, in dem 

Rechtsvorschriften einheitlich angewandt und Haushaltsmittel ordnungsgemäß eingesetzt 

werden, in dem die Mitgliedstaaten und ihr~ Bürgerinnen und Bürger im Geiste gegenseitigen 

Vertrauens vereint auf gemeinsame Ziele hinarbeiten können. Das in den Verträgen 
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vorgesehene Verfahren zu r Feststellung, ob die eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden 

Verletzung von Werten, insbesondere der Rechtsstaatlichkeit, besteht, wurde in Bezug auf 

zwei Mitgl iedstaaten eingeleitet. Auch in Bezug auf ein ige andere Mitgliedstaaten gibt es 

zunehmend Bedenken. Infolgedessen setzt sich die Einsicht durch, dass die Europäische 

Un ion und ihre Mitgliedstaaten mehr dafür tun müssen, die Rechtsstaatlichkeit 

aufrechtzuerhalten und durchzusetzen. In diesem Zusammenhang beabsichtigt die 

Kommission, eme Initiative zur weiteren Stärkung des 2014 geschaffenen 

Rechtsstaatlichkeitsrahmens vorzulegen. 

Auf dem Weg zu einer neuen Migrationspolitik 

Der Migrationsdruck bleibt trotz überwundener Krise ein zentrales Anliegen der europäischen 

Bürgerinnen und Bürger. Eine angemessene Migrationssteuerung wird für viele Jahre 

weiterhin eine Herausforderung sein und bedarf einer umfassenden Reaktion. 

Die Zahl der irregu lären Einreisen in die Europäische Union ging gegenüber dem Höchststand 

im Oktober 2015 um 95 % zurück. Dieses Jahr hat jedoch auch gezeigt, wie wichtig 

Wachsamkeit auf allen Migrationsrouten ist: Auf der zentralen Mittelmeerroute war ein 

erheblicher Rückgang zu verzeichnen, auf den östlichen und insbesondere den westlichen 

Mittelmeerrouten jedoch ein Anstieg. Migrationsrouten und Ursachen verändern sich ständig, 

und wir müssen uns auf die Zukunft vorbereiten. Oberste Priorität hat nach wie vor die 

Einigung auf ein gut funktionierendes Gemeinsames Europäisches Asylsystem, das auf den 

Grundsätzen der Verantwortung und der Solidarität beruht. Für fünf der sieben ursprünglichen 

Vorschläge zur Reform des Systems gab es eine vorläufige oder partielle Zustimmung, und 

die endgültigen Schritte zur Annahme sollten nun eingeleitet und die parallel zur Rede zur 

Lage der Union vorgesch lagenen Änderungen zur Stärkung der operativen Fähigkeiten der 

neuen Europäischen Asylagentur integriert werden. Parallel dazu müssen wir uns darauf 

konzentrieren, eine Einigung über die beiden verbleibenden Vorschläge herbeizuführen: die 

Reform des Dublin-Systems und die Asylverfahrensverordnung. 

Migrationspolitik ist dann glaubwürdig, wenn die Bürgerinnen und Bürger darauf bauen 

können, dass wir unsere Außengrenzen wirksam sichern und dass wir die Schutzbedürftigen 

schützen und diejenigen, die keines Schutzes bedürfen, rück.führen können. Die Stärkung von 

Kohärenz und Wirksamkeit unserer Rückkehrpolitik und die Verri'ngerung der Anreize für 

irreguläre Migration sind von entschejdender Bedeutung, und die Kommission hat die hierfür 

erforderlichen Vorschläge vorgelegt. Genauso müssen wir uns rasch auf die Reform der 

Rückführungsrichtlinie und die Stärkung der Kapazitäten der Europäischen Agentur für die 

Grenz- und Küstenwache einigen, damit wir bis 2020 ein ständiges Korps von 10 000 EU­

Grenzschützern einrichten, seine Befugnisse im Bereich der Rückführung stärken und ihm 

mehr Aktionsspielraum in Partnerländern außerhalb der EU geben. 

Gleichzeitig muss Europa mehr im Bereich der legalen Migration tun. Wir müssen in der 

Lage sein, in Zukunft angemessen auf Arbeitsmarkterfordernisse und Qualifikationsdefizite 

zu reagieren und gleichzeitig die Interessen der EU zu wahren. Daher ist es wesentlich, sich 

auf die überarbeitete Regelung der „Blauen Karte EU" zu einigen, die es für hoch qualifizierte 
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Drittstaatsangehörige leichter und attraktiver macht, in Europa zu arbeiten und zur Leistung 

unserer Volkswirtschaften beizutragen. 

Bis Dezember 20 18 wird die Komm ission eine Mitteilung zur Gegenseitigkeit im Bereich der 

Visumpolitik veröffentlichen, in der sie die derzeitige Situation beschreiben und 

Möglichkeiten für das weitere Vorgehen in Bezug darauf, dass es mit den Vereinigten Staaten 

im Bereich der Visumpolitik ke ine Gegenseitigkeit gibt, aufzeigen wird. 

Mehr Gewicht auf der internationalen Bühne 

Wenn wir zusammenstehen, hat Europa das Gewicht eines starken globalen Akteurs, der sich 

für Frieden, nachhaltige Entwicklung, Sicherheit und Stabilität einsetzt und gleichzeitig die 

Demokratie unterstützt, die Menschenrechte verteidigt und die Rechtsstaatlichkeit fördert. 

Um dies sicherzustellen, wird die Komm iss ion neben den Bemühungen um eine Einigung 

über die vorgeschlagenen Finanzierungsprogramme zur Untermauerung der Rolle Europas als 

globaler Akteur weiterhin eine rasche Reaktion auf ihre Initiative für eine effizientere 

Entscheidungsfindung in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU einfordern. 

Sie wird auch weiterhin an der Umsetzung der Globalen Strategie für die Außen- und 

Sicherheitspo litik der EU arbeiten, insbesondere in Bezug auf Indien, Lateinamerika und 

Zentralasien. 

Die Umsetzung der vorgeschlagenen neuen Allianz Afrika-Europa für nachhaltige 

. Investitionen und Arbeitsplätze wird vorangetrieben. Zu diesem Zweck wird die EU ihre 

Investitionsoffensive für Drittländer weiter operationali sieren und umsetzen, um ihr 

ehrgeiz iges Zie l zu verwirklichen, bis zum Jahr 2020 bis zu 44 Mrd. EUR an nachhaltigen 

Investitionen zu mobilisieren. 

Die Umsetzung unserer Nach barschaftspo litik sowohl 1m Osten wie auch im Süden bleibt 

eine zentrale Priorität. Im Zusammenhang mit der Erweiterung der EU wird die Kommission 

jährlich über alle Fortschritte 'in den Beziehungen zu allen betroffenen Partnern berichten. 

Darüber hinaus wird die Kommission eine Stellungnahme zu dem Antrag von Bosnien und 

Herzegowina, den Status eines Beitrittskandidaten zu erhalten, prüfen und annehmen. 

Eine Union des demokratischen Wandels 

In den letzten vier Jahren hat die Kommission versucht, die Europäische Union 

demokratischer zu gestalten, indem sie es beisp ielsweise Bürgerinnen und Bürger ermöglicht, 

sich in die Politikgestaltung einzubringen, die Transparenz der Treffen zwischen 

Entscheidungsträgern der Kommission und Interessenvertretern erhöht, Verhandlungsmandate 

für Handelsabkommen veröffentlicht und die Grundsätze der besseren Rechtsetzung in die 

Konzeption po liti scher Maßnahmen integriert. Es wurden wichtige Änderungen an den 
Regeln für die Finanzierung europäischer politischer Parteien vorgenommen, um die 

Transparenz der Verbindungen zwischen den europäischen Parteien und ihren 

Mitgliedsparteien zu erhöhen, die demokratische Legitimität zu verbessern, sodass die 

Parteienfinanzierung besser den Willen der europäischen Wählerschaft widerspiegelt, und die 
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Rechtsdurchsetzung zu stärken, damit dem Missbrauch öffentlicher Mittel vorgebeugt werden 

kann. 

Um unsere demokratischen Werte zu schützen, müssen wir garantieren, dass die anstehenden 

Wahlen frei und gerecht ablaufen; deshalb ist es dringend erforderlich, dass die Vorschläge 

für einen verbesserten Schutz unserer demokratischen Verfahren vor Manipulation durch 

Drittstaaten oder privaten Interessen rasch verabschiedet werden. Der Vorschlag, europäische 

politische Parteien zu sanktionieren, wenn personenbezogene Daten rechtswidrig genutzt 

werden, um das Ergebnis der Europawahlen zu beeinflussen, sollte ebenfalls prioritär 

verabschiedet werden. 

Die europäischen Bürgerinitiativen eröffnen den Bürgerinnen und Bürgern eine einzigartige 

und innovative Möglichkeit, sich an der Festlegung der Agenda auf EU-Ebene zu beteiligen, 

indem sie die Kommission direkt auffordern, in einer Angelegenheit, in der sie 

Handlungsbedarf sehen, tätig zu werden. Um das Instrument benutzerfreundlicher zu 

gestalten und damit es sein volles Potenzial entfalten kann, ist es unerlässlich, rasch eine 

Einigung über die Reform der Verordnung zu erzielen, um den Bürgerinnen und Bürgern den 

·start und die Unterstützung neuer Initiativen zu erleichtern. Wir reagieren auch auf die in 

öffentlichen Konsultationen geäußerten Wünsche der Bürgerinnen und Bürger, z . B. mit dem 

Vorschlag, die zweimal jährlich stattfindende Zeitumstellung abzuschaffen. 

Seit ihrem Amtsantritt hat diese Kommission die Notwendigkeit betont, dass sich die Union 

stärker auf die wirklich . wichtigen Dinge konzentrieren und dass die demokratische 

Legitimität des Unionshandelns verbessert werden muss. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei 

die Wahrung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit. Parallel zu 

diesem Arbeitsprogramm legt die Kommission eine Mitteilung vor, in der sie darlegt, wie wir 

die Rolle der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit in der politischen 

Entscheidungsfindung der EU stärken wollen; Grundlage hi_erfür sind die breit gefächerten 

Beiträge der Taskforce für Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und „Weniger, aber 

effizienteres Handeln" . Dies wird im Rahmen der umfassenderen Agenda für bessere 

Rechtsetzung, einschließlich der geplanten Bestandsaufnahme, erfolgen, was auch von der 

Taskforce befürwortet wird. Zusammen mit der Mitteilung werden die Jahresberichte über die 

Beziehungen zwischen der Europäischen Kommission und den nationalen Parlamenten sowie 

über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgelegt. 

III. Eine solide Zukunftsperspektive für alle Europäerinnen und Europäer 

Der Sibiu-.Gipfel · am 9. Mai 2019 findet an einem Schlüsselmoment statt, nämlich sechs 

Wochen nach dem Brexit und zwei Wochen vor den Wahlen zum Europäischen Parlament. 

Auf diesem Gipfel werden die Staats- und Regierungschefs neues Vertrauen in die Zukunft 

der neuen Union der 27 schaffen. Die Kommission wird mit einer Reihe von Berichten und 

Mitteilungen mit einem Ausblick bis 2025 einen Beitrag zu den Arbeiten im Vorfeld und im 
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Nachgang des Gipfels von Sibiu leisten. Sie hat Initiativen vorgestellt bzw. wird dies noch 

tun, die auf Folgendes abzielen: 

• Stärkung der internationalen Rolle des Euro im Rahmen der weltweiten Bemühungen 

zur Stärkung der europäischen Souveränität; 

• zunehmender Einsatz der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit und 

Ermöglichung effizienterer Entscheidungsprozesse in Schlüsselbereichen der Steuer­

und der Sozialpolitik, damit die EU-Binnenmarktvorschriften mit den wirtschaftlichen 

und gesell schaftlichen Entwicklungen Schritt halten können, sowie in bestimmten 

Bereichen unserer Außenbeziehungen, um unserer Gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik die richtigen Entscheidungsinstrumente zu verschaffen; 

• Reflexionen über den Weg zu einem nachhaltigen Europa bis 2030 als 

Folgemaßnahme zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung, einschließlich . des 

Pariser Klimaschutzübereinkommens; 

• Ebnung des Wegs zu einem neuen institutionellen Rahmen für unsere Energie- und 

Klimapo litik, indem Optionen für einen verstärkten Einsatz der Beschlussfassung mit 

qualifizierter Mehrheit und eine mögliche Reform des Euratom-Vertrags aufgezeigt 

werden; 

• weiterer Ausbau des Rahmens zur Stärkung des Rechtsstaatsprinzips von 20 14; 

• Konzepte für eine enger vereinte, stärkere und demokratischere Union . 

IV. Brexit und entsprechende Vorkehrungen 

Obwohl erhebliche Anstrengungen unternommen werden, um den Abschluss eines 

Abkommens über einen geordneten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der 

Europäischen Union und einen Rahmen für dessen künftige Beziehungen zur EU zu 

gewährleisten, sind bestimmte Maßnahmen erforderlich; um den EU-Besitzstand im 

Zusammenhang mit diesem Austritt und ungeachtet des Verhandlungsergebnisses anzupassen . 

Neben den sechs Rechtsakten, die den Legislativorganen bereits vorliegen, wird die 

Kommission zwei weitere Legislativvorschläge mit Brexit-Vorkehrungen annehmen; sie 

beziehen sich auf den Visumstatus von Staatsangehörigen des Vereinigten Königreichs nach 

dem Austritt bzw. die Anpassung der Zahlen für den Primär- und Endenergieverbrauch in den 

Energieeffizienzvorschriften. Die Vorschläge sollen im November 2018 vorgelegt werden, 

sodass den Legislativorganen genügend Zeit bleibt, sie vor dem Austrittsdatum zu 

verabschieden. 

Darüber hinaus wird die Kommission noch vor Ende des Jahres 2018 eme Reihe von 

delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten vorlegen, die im Zusammenhang mit 

den Brexit-Vorkehrungen erforderlich sind. Sie wird die Situation im Zuge der 
Verhandlungen weiterhin genau beobachten und erforderlichenfalls weitere Maßnahmen 

vorschlagen, wobei der Zeit, die die beiden gesetzgebenden Organe für die Vollendung ihrer 

Arbeiten benötigen, gebührend Rechnung zu tragen ist. 
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V. Bessere Rechtsetzung sowie Umsetzung und Durchsetzung des EU-Rechts 

Seit Beginn ihrer Amtszeit hat diese Kommission in großem Umfang in bessere 

Rechtsvorschriften investiert, die jetzt Teil unseres „Erbguts" sind. Kürzlich hat die OECD 

die Kommission als Spitzenreiter bei der guten Regulierungspraxis eingestuft·. Um diese 

Fortschritte weiter zu konsolidieren, führen wir eine Bestandsaufnahme unserer Politik für 

e ine bessere Rechtsetzung durch und werden im Frühjahr über die Ergebnisse und 

Erkenntnisse berichten. In der Zwischenzeit werden wir besonders darauf achten, dass wir 

unsere Instrumente für eine bessere Rechtsetzung nutzen, um die bestehenden politischen 

Maßnahmen genauestens zu prüfen und dafür zu sorgen, dass sie ihren Zweck erfüllen und 

unnötige Kosten vermeiden. Anhang II dieses Arbeitsprogramms enthält die wichtigsten 

Bewertungen und Eignungsprüfungen, die wir durchführen werden, einschl ießlich der 

Fo lgemaßnahmen zu den Ste llungnahmen auf der REFIT-P lattform. Die Plattform setzt ihre 

Arbeit fort, und es wird erwartet, dass sie in Kürze weitere Stellungnahmen abgibt, woraufhin 

die Kommission die Folgemaßnahmen zu allen früheren und neuen Stellungnahmen im 
Online-REFIT-Anzeiger sowie .in der zweiten jährlichen Aufwandserhebung ausführlich 

darlegen wird. 

E ine Vorschrift, ganz gleich, wie sorgfältig sie abgefasst und vorbereitet wurde, ist nur dann 

wirksam, wenn sie ordnungsgemäß in die Praxis umgesetzt wird. Aus di~sem Grund wird die 

Kommission weiterhin bei der Überwachung der Anwendung von Rechtsvorschriften genauso 

v iel Sorgfalt an den Tag legen, wie sie dies in der Ausarbeitungsphase tut. Für die wirksame 

Umsetzung des EU-Rechts sind eine enge Zusammenarbeit und Verständigung zwischen 

Kommission und Mitgliedstaaten unabdingbar. Wir werden weiterhin Gespräche mit den 

Mitgliedstaaten führen , um sie bei der Umsetzung des EU-Rechts zu unterstützen. In den 

kommenden Monaten werden erhebliche Anstrengungen erforderlich sein, was den Prozess 

der Umsetzung von Rechtsvorschriften betrifft, die vor Kurzem verabschiedet wurden oder 

demnächst verabschiedet werden. Gleichzeitig wird die Kommission weiterhin dem Vorgehen 

gegen schwere Verstöße gegen das EU-Recht, die den Mehrwert der . EU-Vorschriften 

unterminieren, Vorrang einräumen und erforderlichenfalls entsch lossene Maßnahmen 

ergreifen, wie dies kürzlich zum Beispiel in Bezug auf-die Luftqualität getan wurde. 

VI. Schlussfolgerungen 

Es wird von entscheidender Bedeutung sein, den Bürgerinnen und Bürgern in den 

verbleibenden Monaten dieser Amtszeit die Erfolge zu vermitteln, die wir mit unserer Agenda 

für Arbeitsplätze, Wachstum, Fairness und demokratischen Wandel erzielt haben. Das 

Arbeitsprogramm der Kommission für 2019 enthält eine klare und zielgerichtete Agenda, um 

die Arbeiten abzuschließen, die wir zu Beginn dieser Amtszeit zugesagt haben. Die 

Kommission wird weiterhin intensiv mit dem Europäischen Parlament und dem Rat 

zusammenarbeiten, um diese Agenda zu vo llenden, indem alle Vorschläge, die die 

Kommission vorgelegt hat, angenommen und umgesetzt werden. Diese gemeinsame 
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europäische Anstrengung ist voµ entscheidender Bedeutung, um den Bürgerinnen und 

Bürgern vor Augen zu führen, dass Europa durch gezielte und wirksame Maßnahmen und 

greifbare Ergebnisse . etwas bewirken kann. Am 9. Mai in Sibiu werden wir außerdem 

aufzeigen können, dass die Europäische Union der 27 eine klare Zukunftsperspektive hat und 

über solidere Fundamente für .ein starkes, vereintes und souveränes Europa verfügt. 
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1. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Wiederankurbelung der Investitionstätigkei t 
Europa 

Eine nachhaltige Zukunft Europas 

Umsetzung des Pariser Übereinkommens 

Vollendung der Energieunion 

Zukunft der Energie- und Klimaschutzpolitik 

Anhang I : neue Initiativen 

in Mitteilung über die Investitionsoffensive für Europa: Bestandsaufnahme und weitere Schritte (nicht legis lativ, 
Q4/2018) 

Reflexionspapier „Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Europa bis 2030 - Follow-up der Ziele der Vereinten 
Nationen für nachhaltige Entwicklung einschließlich des Pariser Klimaschutzübereinkommens" (nicht legislati v, 
Q4/2018) 

Strategie zur langfristigen Verringerung der Treibhausgasemissionen der EU nach Maßgabe des 
Übereinkommens von Paris (im Vorfeld der Klimakonferenz in Kattowitz vom 3. bis 14. Dezember) (nicht 
legislativ, Q4/2018) 

Vierter Bericht über die Lage der Energieunion (nicht legislativ, Ql/2019); Bericht über den Strategischen 
Aktionsplan für Batterien (nicht legislativ, Ql /2019) 

Wege zu einem neuen institutionellen Rahmen für die Energie- und Klimapolitik der EU bis 2025: Möglichkeiten 
für eine verstärkte Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit und für eine Reform des Euratom-Vertrags (nicht 
legislativ, Ql/201 9) 

Energieeffizienzziele - Vorbereitung auf den Brexit Vorschlag zur Anpassung der Bezugnahmen auf die Energieeffizienzziele der EU (ausgedrückt in absoluten Werten) 
bis 2030 an die EU mit 27 Mitgliedstaaten (legislativ, Artikel 194 AEUV, Q4/2018) (Vorbereitungen auf den Brexit) 

Im Einklang mit der lnterinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung stellt die Kommission in diesem Anhang - soweit verfügbar - weitere Informationen zu den in ihrem 
Arbeitsprogramm enthaltenen Initiativen bereit. Bei den in der Beschreibung der einzelnen Initiativen in Klammem aufgeführten Angaben handelt es sich um vorläufige Angaben, die sich im Laufe 
des Vorbereitungsprozesses und insbesondere infolge der Ergebnisse einer Fo lgenabschätzung noch ändern können. Die grau unterlegten Einträge beziehen sich auflnitiativen, die für die Zukunft der 
Union richtungsweisend sind . 



r. Politisches Ziel 

8. Ein fa irer und zukunftssicherer Binnenmarkt 

9. Gesundheitsschutz 

10. Steigerung der Effizienz der Binnenmarkt­
Rechtsetzung 

13 . Umsetzung der gemeinsamen Yisumpolitik 

14. Visumpolitik - Vorbereitung auf den Brexit 

15 . Europa vermitteln 

Initiativen 1 

Mitteilung „Aufbau eines uneingeschränkt funktionierenden Binnenmarkts in einem sich rasch ändernden 
globalen Umfeld: Beseitigung von Hindernissen und Nutzung neuer Möglichkeiten zum Vorteil der Bürger und 
Unternehmen (nicht legislati v, Q4/2018) 

Mitteilung über einen umfassenden Rahmen der Europäischen Union für endokrine Disruptoren (nicht legislat iv, 
Q4/20 18) 

Eine effizientere Rechtsetzung im Steuerbereich: Ermittlung möglicher Bereiche für einen Übergang zur 
Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit (nicht legislativ, Q 1/201 9); Eine effizientere Rechtsetzung im 
sozialpolitischen Bereich: E rmittlung möglicher Bereiche für einen verstärkten Übergang zur Beschlussfassung 
mit qualifizierter Mehrheit (nicht legislativ, Ql /2019) 

Mitteilung zur Stärkung der internationalen Rolle des Euro (nicht legislativ, Q4/20 18) 

Weiterer Ausbau des EU-Ra hmens zur Stärkung des Rechtsstaatsprinzips von 2014 (nicht legislativ, Ql/2019) 

Mitteilung über die Gegenseitigkeit im Bereich der Visumpolitik (ni cht legislativ, Q4/20 18) 

Vorschlag zur Aufnahme des Vereinigten Königreichs in die liste der Drittländer mit Visumpjlicht oder in die Liste 
der von der Visumpjliclzt befreiten Länder (legislativ, Artikel 77 Absatz 2 AEUV, Q4/20 !8) (Vorbereitungen auf den 
Brexit) 

Mitteilung: So kann die Union im Bereich der Kommunikation enger vereint, stärker und demokratischer werden 
(nicht legislativ, Q2/2019) 
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1. 

2. 

3. 

4. 

Eignungsprüfung der Wasserrahmenrichtlinie und 
der Hochwasserrichtlinie in Verbindung mit der 
Bewertung der Richtlinie über die Behandlung von 
kommunalem Abwasser 

E ignungsprüfung der Luftqualitätsrichtlinien 

Bewertung der Abfallverbringungsverordnung 

Bewertung der Richtlinie über den rechtlichen 
Schutz von Mustern und Modellen und der 
Verordnung über 
Gemeinschaftsgeschmacksmuster 

das 

Anhang II: REFIT-lnitiativen2 

Die Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) ist das umfassendste Instrument im Bereich der EU-Wasserpolitik; ihr Hauptziel 
ist der Schutz der Wasserressourcen der EU sowie deren guter Zustand. Im Zuge der Eignungsprüfung werden neben dieser 
Richtlinie zwei weitere, direkt mit dieser in Verbindung stehende Richtlinien (Richtlinie 2006/1 J 8/EG zum Schutz des 
Grundwassers und Richtlini·e 2008/105/EG über Umweltqualitätsnormen) sowie die Hochwasserrichtlinie (2007/60/EG) 
evaluiert, die maßgeblich zur Einführung eines unionsweiten Risikomanagementkonzepts für Überschwemmungen 
beigetragen hat. Die Richtlinie 91 /271/EWG über die Behandlung von kommunalem Abwasser ist eng mit der 
Wasserrahmenrichtlinie verbunden, da sie maßgeblich zur Erreichung derer Ziele beiträgt. 

Im Zuge dieser E ignungsprüfung, die 2019 abgesch lossen sein dürfte, wird die Leistung der beiden EU­
Luftqualitätsrichtlinien (2008/50/EG und 2004/107/EG) geprüft. Mit diesen Richtlinien werden EU-weit verbindliche 
Luftqualitätsnormen und weitere Anforderungen festgelegt, um zu gewährleisten, dass die Mitgliedstaaten die Luftqualität 
in ihrem Hoheitsgebiet in harmonisierter und vergleichbarer Weise überwachen und bewerten. · 

Im Zuge der Bewertung der Verordnung (EG) r. 1013/2006 werden alle Aspekte geprüft, die im Zusammenhang mit der 
U msetzu.ng der Verordnung stehen, einschließlich der Frage des illegalen Handels mit Abfallprodukten. Die Bewertung 
stellt zudem eine Reaktion auf die am 19. März 2018 angenommene Stellungnahme der REFlT-Plattform zu den 
Vorlagen IX.3.a-c dar, in der die REFIT-Plattform ihre Ansicht darlegt, dass weitere Arten von Abfällen der grünen Liste 
hinzugefügt werden sollten, und die Herausforderungen für Unternehmen hervorhebt, die aus der obligatorischen 
Registrierung von Abfallbeförderern in den Mitgliedstaaten resultieren . 

Im Zuge der Bewertung der Richtlinie 98/71/EG und der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 wird die allgemeine Funktionsweise 
des Schutzsystems der EU für Geschmacksmuster sowohl auf Unions- als auch auf nationaler Ebene eingehend geprüft, 
wobei das Hauptaugenmerk auf der jüngsten Überarbeitung der EU-Rechtsvorschriften über das Markenrecht, der 
Entwicklung neuer Technologien wie etwa des 3D-Drucks sowie auf dem Ersatzteilmarkt liegen wird. 

2 Dieser Anhang enthält die wichtigsten Bewertungen und Eignungsprüfungen, die wir durchführen werden, einschließlich der Evaluierungsarbeiten zur Weiterbehandlung der Stellungnahmen der REFIT­
Plattform. 
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r. Bezeichnung Beschreibung 

5. Bewertung der Bauprodukteverordnung Die Bewertung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 geht auf die am 7. Juni 2017 angenommene Stellungnahme der REFlT­
Plattform zur Vorlage Xll.8.b, in der die Kommission ersucht wird, die zehnjährige Aufbewahrungspflicht für 
Leistungserk lärungen unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen Einzelhändlern, die ihre Erzeugnisse an 
Unternehmen und/oder Verbraucher verkaufen, zu überprüfen, sowie auf die am 23. November 2017 angenommene 
REFIT-Stellungnahme zur Vorlage XII.8 .c und die am 27 ./28 . Juni 2016 angenommene REFIT-Stellungnahme zur 
Vorlage Xll.8.a zurück. 

6. Bewertung zu Höchstgehalten 
Pestizidrückständen und zur Zulassung 
Pfl anzensch utzm i ttel n 

an Gegenstand dieser Bewertung ist die Untersuchung des Zulassungsverfahrens und insbesondere das duale System zur 
von Zulassung von Wirkstoffen auf EU-Ebene und Pflanzenschutzmitteln auf nationaler Ebene, die Verzögerungen bei der 

Markteinführung, die gegenseitige Anerkennung auf nationaler Ebene, das Vergleichssystem im Hinblick auf eine 
Substitution durch weniger gefährliche Stoffe, das System zur Festlegung von Höchstgehalten an Rückständen sowie die 
Umsetzung und Kosten des Systems. Die Bewertung erstreckt sich auf die Verordnungen (EG) r. 1107/2009 und (EG) 
Nr. 396/2005. Im Zuge dieser Bewertung werden die Fragen geprüft, die von der am 7. Juni 2017 angenommenen 
Stellungnahme der REFIT-Plattform zur Vorlage XT. l O.a „Mehrfach nutzbare/aus mehreren Quellen stammende Stoffe -
Chlorat" aufgeworfen wurden. 

7. Eignungsprüfung 
Berichterstattung 

der aufsichtlichen Im Zuge dieser Eignungsprüfung werden die aus den EU -Finanzdienstleistungsvorschriften (z.B. Eigenmittelverordnung 
(CRR) und vierte Eigenkapitalrichtlinie (CRD IV), Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) und 
Verordnung über Märkte für Finanzinstrumente (MiFIR), Verordnung über europäische Marktinfrastrukturen (EMIR) etc.) 
erwachsenden sektorübergreifenden Berichterstattungsanforderungen an Aufsichtsbehörden untersucht. Die 
Eignungsprüfung stellt eine Reaktion auf die am 27. Juni 2016 angenommene Stellungnahme der REFIT-Plattform zur 

Vorlage X.13 .a dar. 

8. Eignungsprüfung 
Unternehmensberichterstattung 

der lm Zuge dieser Eignungsprüfung werden die Anforderungen an die Berichterstattung von Unternehmen untersucht, 
einschließlich der Rechnungslegungsrichtlinie (2013/34/EU), der Richtlinie über die Offenlegung nichtfinanziel ler 
Informationen (2014/95/EU), der Transparenzrichtlinie (2013/50/EU) und der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 über 
internationale Rechnungslegungsstandards. 

9. Bewertung der Richtlinie über gleiches Entgelt bei Im Zuge . der Bewertung der Richtlinie 2006/54/EG wird untersucht, wie die bestehenden Rechtsvorschriften zur 

10. 

gleicher oder gleichwertiger Arbeit Entgeltgleichheit in der Praxis funktioniert haben, welche Ansätze in den EU-Mitgliedstaaten umgesetzt worden sind, wie 
wirksam diese durchgesetzt werden und inwieweit ihre ursprünglichen Ziele erreicht wurden. 

Verbraucherkredite (Richtlinie 2008/48/EG) und 
Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an 
Verbraucher (Richtlinie 20(:)2/65/EG) 

Im Zuge der Bewertung der Richtlinie 2008/48/EG und der Richtlinie 2002/65/EG werden die Funktionsweisen des Markts 
für Verbraucherkredite sowie des Fernabsatzes von Finanzdienstleistungen für Privatkunden untersucht. In der Bewertung 
zum Markt für Verbraucherkredite werden insbesondere die Fragen geprüft, die von der am 21. September 2017 
angenommenen Stellungnahme der REFJT-Plattform zu den Vorlagen VI.4 .a-f aufgeworfen wurden. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

Fischereiaufsicht 

Angleichung der 
Berichterstattungspflichten im 
Bereich der Umweltpolitik 

Barrierefreiheitsanforderungen für 
Produkte und Dienstleistungen 

Mehrjähriger Finanzrahmen 

Anhang III: Vorrangige anhängige Vorschläge 

Vorschlag für eine RICHTLJNIE DES EUROPÄISCHE 
Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Neufassung)** 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES über 
Mindestanforderungen für die Wasserwiederverwendung** 

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die 
Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die U mwelt** 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates und zur Änderung der Verordnungen (EG) 

r. 768/2005, (EG) r. 1967/2006, (EG) r. 1005/2008 des Rates und der Verordnung (EU) 2016/1139 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Fischereiaufsicht** 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAMENTS UND DES RATES zur 
Angleichung der Berichterstattungspflichten im Bereich der Umweltpolitik und zur Änderung der 
Richtlinien 86/278/EWG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG und 2010/63/EU, der 
Verordnungen (EG) Nr. 166/2006 und (EU) Nr. 995/2010 sowie der Verordnungen (EG) Nr. 338/97 und 
(EG) r. 2173/2005 des Rates** 

Vorschlag für eine RlCHTLINl;E DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND DES RATES zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstlei stungen * 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND. DES RATES zur 
Aufstellung des Reformhilfeprogramms 

COM(2017) 753 final 
2017/0332 (COD) 
1.2.2018 

COM(2018) 337 final 
2018/0169 (COD) 
28.5.2018 

COM(2018) 340 final 
2018/0172 (COD) 
30.5.201 8 

COM(201 8) 368 final 
2018/0193 (COD) 
30.5.2018 

COM(2018) 3 81 final 
2018/0205 (COD) 
31.5.2018 

COM(2015) 615 final 
2015/0278 (COD) 
2.12.2015 

COM(2018) 391 final 
2018/0213 (COD) 
31.5.2018 

3 * =: Der Vorschlag ist in der Gemeinsamen Erklärung über die Gesetzgebungsprioritäten der EU für 2018 und 2019 aufgeführt, die die Präsidenten des Europäischerr Parlaments, des 
Rates und der Kommission unterzeichnet haben. 

** = Prioritäre Dossiers des Arbeitsprogramms der Kommission für 2018 und der Absichtserklärung 2018 
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Nr. Vorschlag Genaue Bezeichnung3 ummer des Vorschlags 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE . PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2018) 439 final 
Aufstellung des Programms „InvestEU" 2018/0229 (COD) 

6.6.2018 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES RATES zur Festlegung von Durchführungsmaßnahmen für das COM(2018) 327 final 
Eigenmittelsystem der Europäischen Union 2018/0132 (APP) 

2.5.2018 

Vorschlag für einen BESCHLUSS DES RATES über das Eigenmittelsystem der Europäischen Union COM(2018) 325 final 
2018/0135 (CNS) 
2.5 .2018 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES RATES zur Änderung der Verordnung (EWG, Euratom) COM(2018) 328 final 
r. 1553/89 über die eridgültige einheitliche Regelung für die Erhebung der Mehrwertsteuereigenmittel 2018/0133 (NLE) 

2.5.2018 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES RATES zur Festlegung der Methoden und Verfahren für die COM(2018) 326 final 
Bereitstellung der Eigenmittel, die auf der gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer- 2018/0131 (NLE) 
Bemessungsgrundlage, dem Emissionshandelssystem der Europäischen Union und nicht wiederverwerteten 2.5.2018 
Verpackungsabfällen aus Kunststoff basieren, sowie der Maßnahmen zur Bereitstellung der erforderlichen 
Kassenmittel 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES RATES zur Festlegung des Mehrjährigen Finanzrahmens. für die COM(2018) 322 final 
Jahre 2021 bis 2027 2018/0132 (APP) 

2.5.2018 

. 
Vorschlag für eine VERORDNUNG DES RATES zur Festlegung eines Hilfsprogramms für die Stilllegung COM(2018) 466 final 
des Kernkraftwerks Ignalina in Litauen (Ignalina-Programm) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2018/0251 (NLE) 
Nr. 1369/2013 des Rates 13 .6.2018 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES RATES zur Festlegung eines spezifischen COM(2018) 467 final 
Finanzierungsprogramms für die Stilllegung kerntechnischer Anlagen und die Entsorgung radioaktiver 2018/0252 (NLE) 
Abfälle und zur Aufhebung der Verordnung (Euratom) r. 1368/2013 des Rates 13 .6.2018 

Vorschlag für einen BESCHLUSS DES RATES zur Änderung der Entscheidung 2007/198/Euratom über COM(2018) 445 final 
die Errichtung des europäischen gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der 2018/0235 (NLE) 
Fusionsenergie sowie die Gewährung von Vergünstigungen dafür 7.6.2018 

Vorsch lag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAMENTS UND DES RATES über COM(2018) 390 final 
den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des 2018/0210 (COD) 
Europäischen Parlaments und des Rates 12.6.2018 
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Nr. Vorschlag Genaue Bezeicbnung3 ummer des Vorschlags 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND DES RATES zur COM(2018) 385 final 
Aufstellung des Programms für die Umwelt und Klimapolitik (LlFE) und zur Aufhebung der Verordnung 2018/0209 (COD) 
(EU) Nr. 1293/2013 1.6.2018 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES über COM(2018) 380 final 
den Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF) 2018/0202 (COD) 

30.5 .2018 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAMENTS UND DES RATES über COM(2018) 382 final 
den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) 2018/0206 (COD) 

30.5.2018 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND DES RATES zur COM(2018) 442 final 
Aufstellung des Programms „Customs" für die Zusammenarbeit im Zollwesen 2018/0232 (COD) 

8.6 .2018 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2018) 443 final 
Aufstellung des Programms „Fiscalis" für die Zusammenarbeit im Steuerbereich 2018/0233 (COD) 

8.6.2018 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2018) 369 final 
Errichtung eines Aktionsprogramms in den Bereichen Austausch, Unterstützung und Ausbildung zum 2018/0194 (COD) 
Schutz des Euro gegen Geldfälschung für den Zeitraum 2021-2027 (Programm „Pericles IV") 31.5.2018 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zu~ COM(2018) 387 final 
Schaffung einer Europäischen Investitionsstabilisierungsfunktion 2018/0212 (COD) 

31.5 .2018 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die COM(2018) 393 final 
Finanzierung, Verwaltung und Überwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der 2018/0217 (COD) 
Verordnung (EU) r. 1306/2013 1.6.2018 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2018) 394 final 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1308/2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für 2018/0218 (COD) 
landwirtschaftliche Erzeugnisse, (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und 1.6.2018 
Lebensmittel, (EU) Nr. 251 /2014 über die Begriffsbestimmung, Beschreibung, Aufmachung und 
Etikettierung von aromatisierten Weinerzeugnissen sowie den Schutz geografischer Angaben für 
aromatisierte Weinerzeugnisse, (EU) Nr. 228/2013 über Sondermaßnahmen im Bereich der Landwirtschaft 
zugunsten der Regionen in äußerster Randlage der Union und (EU) Nr. 229/2013 über Sondermaßnahmen 
im Bereich der Landwirtschaft zugunsten der kleineren Inseln des Ägäischen Meeres 
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r. Vorschlag Genaue Bezeichnung' ummer des Vorschlags 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES mit COM(2018) 392 final 
Vorschriften für die Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 2018/0216 (COD) 
zu erstellenden und durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den 1.6.2018 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu finanzierenden 
Strategiepläne (GAP-Strategiepläne) und zur Aufüebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES zur COM(2018) 438 final 
Schaffung der Fazilität „Connecting Europe" und zur Aufüebung der Verordnungen (EU) Nr. 1316/2013 2018/0228 (COD) 
und (EU) 283/2014 6.6.2018 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(201 8) 441 final 
Aufstellung des Programms über den Binnenmarkt, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, 2018/0231 (COD) 
einschließlich der kleinen und mittleren Unternehmen, und die europäischen Statistiken und zur Aufüebung 7.6.2018 
der Verordnungen (EU) Nr. 99/2013, (EU) Nr. 1287/2013, (EU) Nr. 254/2014, (EU) Nr. 258/2014, (EU) 

r. 652/2014 und (EU) 2017/826 

Vorschlag für ei11e VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2018) 447 final 
Aufstellung des Weltraumprogramms der Union und der Agentur der Europäischen Union für das 2018/0236 (COD) 
Weltraumprogramm und zur Aufüebung der Verordnungen (EU) r. 912/2010, (EU) Nr. 1285/2013 und 6.6.2018 
(EU) r. 377/2014 sowie des Beschlusses r. 541 /2014/EU 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE P ARLAME TS UND DES RATES zur COM(2018) 476 final 
Einrichtung des Europäischen Verteidigungsfonds 2018/0254 (COD) 

13.6.2018 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2018) 440 final 
Aufstellung des Programms für · das Europäische Solidaritätskorps und zur Aufüebung der [Verordnung 2018/0230 (COD) 
über das Europäische Solidaritätskorps] und der Verordnung (EU) r. 375/2014 11.6.2018 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAMENTS UND DES RATES über das COM(2018) 366 final 
Programm Kreatives Europa (2021 bis 2027) und zur Aufüebung der Verordnung (EU) r. 1295/2013 2018/0190 (COD) 

30.5.2018 

Vorschlag für eine VERORBNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND DES RATES zur COM(2018) 367 final 
Einrichtung von „Erasmus", dem Programm der Union für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und 2018/0191 (COD) 
Sport, und zur Aufüebung der Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 30.5.2018 
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Nr. Vorschlag Genaue Bezeichnung3 Nummer des Vorschlags 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND DES RATES mit COM(2018) 375 final 
gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen 2018/0196 (COD) 
Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit 29.5.2018 
Hausha ltsvorschriften für diese Fonds und für den Asy l- und Migrationsfonds, den Fonds für die innere 
Sicherheit und das Instrument für Grenzmanagement und Visa 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND DES RATES über COM(2018) 372 final 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und den Kohäsionsfonds 2018/0197 (COD) 

30.5.2018 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND DES RATES über COM(2018) 373 fi nal 
einen Mechanismus zur Überwindung rechtl icher und administrativer Hindernisse In einem 2018/0198 (COD) 
grenzübergreifenden Kontext ' 29.5.2018 

Vorsch lag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES über COM(2018) 374 final 
besondere Bestimmungen für das aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie aus 2018/0199 (COD) 
Finanzierungsinstrumenten für das auswärtige Handeln unterstützte Ziel „Europäische territoriale 29.5 .2018 
Zusammenarbeit" (Interreg) 

Vorschlag -für eine VERORDNUNG DES RATES zur Änderung der Verordnung (EU) 2015/1588 des COM(2018) 398 final 
Rates vom 13. Juli 2015 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise 2018/0222 (NLE) 
der Europäischen Union auf bestimmte Gruppen horizontaler Beihilfen 6.6.2018 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES über das COM(2018) 435 final 
Rahmenprogramm für Forschung und Innovation „Horizont Europa" sowie über die Regeln für die 2018/0224 (COD) 
Beteiligung und die Verbreitung der Ergebnisse 7.6.2018 

Vorschlag für einen BESCHLUSS DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES über das COM(2018) 436 final 
Spezifische Programm zur Durchführung des Rahmenprogramms für Forschung und Innovation „Horizont 2018/0225 (COD) 
Europa" 7.6.2018 

Vorsch lag für eine VERORDNUNG DES RATES über das Programm der Europäischen COM(2018) 437 final 
Atomgemeinschaft für Forschung und Ausbi ldung (2021 -2025) in Ergänzung des Rahmenprogramms für 2018/0226 (NLE) 

- Forschung und Innovation „Horizont Europa" 7.6.2018 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2018) 434 final 
Aufstellung des Programms „Digitales Europa" für den Zeitraum 2021-2027 2018/0227 (COD) 

6.6.20 18 
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Nr. Vonchlag 

6. Fazilität „Connecting Europe" 
(2014-2020): Austritt des 
Vereinigten Königreichs aus der 
Union (zur Änderung der 
Verordnung (EU) r. 1316/2013) 
(Vorbereitungen auf den Brexit) 

7. Gemeinsame Vorschriften und 
Normen für Schiffsüberprüfungs­
und -besichtigungsorganisationen: 
Austritt des Vereinigten 

·Königreichs aus der Union (zur 
Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 391/2009) 
(Vo rbereitungen auf den Brexit) 

8. Digitale Verträge 

9. Durchführung und Funktionsweise 
der Domäne oberster Stufe ,,.eu" 

10. Weiterverwendung von 
Informationen des öffentlichen 
Sektors (Neufassung) 

11. Förderung von Fairness und 
Transparenz für gewerbliche 

utzer von On line­
Vermittlungsdiensten 

Genaue Bezeichnung3 Nummer des Vonchlags 

Vorsch lag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur _ COM(2018) 568 final 
Änderung der Verordnung (EU) r. 1316/2013 irh Hinblick auf den Austritt des Vereinigten Königreichs 2018/0299 (COD) 
aus der Union 1.8.2018 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAMENTS UND DES RATES zur 
Änderung der Verordnung (EG) r. 39 l/2009 im Hinblick auf den Austritt des Vereinigten Königreichs 
aus der Union 

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über 
bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte* 

Vorsch lag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über 
bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Online-Warenhandels und anderer Formen des Fernabsatzes von 
Waren* 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die 
Durchführung und Fw1ktionsweise der Domäne oberster Stufe ,,.eu" sowie zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 733/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 der Kommission** 

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES über die 
Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (Neufassung)** 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAMENTS UND DES RATES zur 
Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten* 
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COM(2018) 567 final 
2018/0298 (COD) 
1.8.2018 

COM(2015) 634 final 
2015/0287 (COD) 
9.12.2015 

COM(2015) 635 final 
2015/0288 (COD) 
9.12.2015 

COM(2018) 231 final 
2018/0110 (COD) 
27.4.2018 . 

COM(2018) 234 final 
2018/0111 (COD) 
25.4.2018 

COM(2018) 238 final 
2018/0112 (COD) 
26.4.2018 



r. Vorschlag 

12. Achtung des Privatlebens und 
Schutz personenbezogener Daten 
in der elektronischen 
Kommunikation 

13 . Cybersicherheit 

14. Urheberrechtspaket 

Klimaschutz 

Genaue Bezeichnung3 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAMENTS UND DES RATES über die 
Achtung des Privatlebens und den Schutz personenbezogener Daten in der elektronischen Kommunikation 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2002/58/EG (Verordnung über Privatsphäre und elektronische 
Kommunikation)* 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND DES RATES über die 
„EU-Cybersicherheitsagentur" (ENlSA) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 526/2013 sowie 
über die Zerti"fizierung der Cybersicherheit von Informations- und Kommunikationstechnik (,,Rechtsakt zur 
Cybersicherheit")* 

Vorschlag für eine VERORD G DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES zur 
Einrichtung des Europäischen Kompetenzzentrums für Cybersicherheit in Industrie, Technologie und 
Forschung und des Netzes nationaler Koordinierungszentren Ein Beitrag der Europäischen Kommission 
zur Tagung der Staats- und Regierungschefs vom 19.- 20. September 2018 in Salzburg** 

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über das 
Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt* 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES mit 
Vorschriften für die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten in Bezug auf 
bestimmte Online-Übertragungen von Rundfunkveranstaltern und die Weiterverbreitung von Fernseh- und 
Hörfunkprogrammen* . 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAME 
Festlegung von C02-Emissionsnormen für neue schwere utzfahrzeuge* * 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES zur 
Festsetzung von Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen und neue leichte utzfahrzeuge im 
Rahmen des Gesamtkonzepts der Union zur Verringerung der C02-Emissionen von Personenkraftwagen 
und leichten utzfahrzeugen und zur Änderung der Verordnung (EG) r. 715/2007 eufassung)* 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang zum 
grenzüberschreitenden Personenkraftverkehrsmarkt* 

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHE PARLAMENTS UND DES RATES zur 
Änderung der Richtlinie 92/106/EWG über die Festlegung gemeinsamer Regeln für bestimmte 
Beförderungen im kombinjerten Güterverkehr zwischen Mtgliedstaaten* 
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ummer des Vorschlags 

COM(2017) 10 final 
2017/0003 (COD) 
10.1.2017 

COM(2017) 477 final 
2017/0225 (COD) 
13.9.2017 

COM(2018) 630 final 
2018/0328 (COD) 
12.9.201.8 

COM(2016) 593 final 
2016/0280 (COD) 
14.9.2016 

COM(20 16) 594 final 
2016/0284 (COD) 
14.9.2016 

COM(2018) 284 final 
2018/0143 (COD) 
17.5.2018 

COM(2017) 676 final 
2017/0293 (COD) 
8.11.2017 

COM(2017) 647 final 
2017/0288 (COD) 
8.11.2017 

COM(2017) 648 final 
2017/0290 (COD) 
8.11.2017 



Nr. Vorschlag Genaue Bezeichnung3 ummer des Vorschlags 

Vorscl1lag für eine RICHTLJNIE DES EUROP ÄlSCHE PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2017) 653 final 
Änderung der Richtlinie 2009/33/EG über die Förderung sauberer und energieeffizienter 2017/0291 (COD) 
Straßenfahrzeuge* 8.11.2017 

16. Gemeinsame Vorschriften für den Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROP ÄlSCHE PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2017) 660 final 
Erdgasbinnenmarkt: Änderung der Richtlinie 2009/73/EG über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt** 2017/0294 (COD) 

· Rohrleitungen, die aus 8.11.2017 
Drittländern oder in Drittländer 
führen 

17. Paket „Saubere Energie" Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄlSCHEN PARLAME TS UND DES RATES über die COM(2016) 862 final 
Risikovorsorge im Elektrizitätssektor und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/89/EG* 2016/0377 (COD) 

30.11.2016 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄlSCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2016) 863 final 
Gründung einer Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der 2016/0378 (COD) 
Energieregulierungsbehörden (Neufassung)* 30.11.2016 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄlSCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über COM(2016) 861 final 
den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung)* 2016/0379 (COD) 

30.11.2016 

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄlSCHEN PARLAMENTS UND DES RATES mit COM(2016) 864 final 
gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung)* 2016/0380 (COD) 

30.11.2016 

18 . Paket „Europa in Bewegung" Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄlSCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die COM(2018) 277 final 
Straffung von Maßnahmen zur rascheren Verwirklichung des transeuropäischen Verkehrsnetzes** 2018/0138 (COD) 

17.5.2018 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄlSCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2018) 278 final 
Einrichtung eines Single-Window-Umfelds für den europäischen Seeverkehr und zur Aufhebung der 2018/0139 (COD) 
Richtlinie 2010/65/EU** 17.5.2018 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄlSCHE PARLAMENTS UND DES RATES über COM(2018) 279 final 
elektronische Frachtbeförderungsinformationen** 2018/0140 (COD) 

17.5.2018 

Vorschlag für eine RICHTLJNIE DES EUROPÄlSCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2017) 282 final 
Änderung der Richtlinie 2006/1/EG über die Verwendung von ohne Fahrer gemieteten Fahrzeugen 1111 2017/0113 (COD) 
Güterkraftverkehr* 31.5.2017 
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r. Vorschlag 

19. Abschaffung der jahreszeitlich 
bedingten Zeitumstellung 

20 . Paket zum nachhaltigen 
Finanzwesen 

Genaue Bezeichnung3 

Vorschlag für eine RICHTLJNIE DES EUROPÄJSCHEN PARLAME TS UND DES RATES zur 
Änderung der Richtlinie 1999/62/EG über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter 
Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge* 

Vorschlag für eine RICHTLJNIE DES EUROPÄJSCHEN PARLAME TS UND DES RATES zur 
Änderung der Richtlinie 2006/22/EG bezüglich der Durchsetzungsanforderungen und zur Festlegung 
spezifischer Regeln im Zusammenhang mit der Richtlinie 96/71/EG und der Richtlinie 2014/67/EU für die 
Entsendung von Kraftfahrern im Straßenverkehrssektor** 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄJSCHE PARLAME TS UND DES RATES zur 
Änderung der Verordnung (EG) r. 561/2006 hinsichtlich der Mindestanforderungen in Bezug auf die 
maximalen täglichen und wöchentlichen Lenkzeiten, Mindestfahrtunterbrechungen sowie täglichen und 
wöchentlichen Ruhezeiten und der Verordnung (EU) r. 165/2014 in Bezug auf die Positionsbestimmung 
mittels Fahrtenschreibern** 

ummer des Vorschlags 

COM(2017) 275 final 
2017/0114 (COD) 
31.5.2017 

COM(2017) 278 final 
2017/0121 (COD) 
31.5.2017 

COM(2017) 277 final 
2017/0122 (COD) 
31.5.2017 

Vorschlag für eine VERORD UNG DES EUROP ÄJSCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2017) 281 final 
Änderung der Verordnung (EG) r. 1071/2009 und der Verordnung (EG) r. 1072/2009 im Hinblick auf 2017/0123 (COD) 
ihre Anpassung an die Entwicklungen im Kraftverkehrssektor* 31.5.2017 

Vorschlag für eine RICHTLJNIE DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES über die 
Interoperabilität elektronischer Mautsysteme und die Erleichterung des grenzüberschreitenden 
Informationsaustauschs über die Nichtzahlung von Straßenbenutzungsgebühren in der Union eufassung) 
(Text von Bedeutung für den EWR)* 

Vorschlag für eine RICHTLJNIE DES RATES zur Änderung der Richtlinie 1999/62/EG über die Erhebung 
von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere utzfahrzeuge hinsichtlich 
bestimmter Vorschriften zu den Kraftfahrzeugsteuern** 

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄJSCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur 
Abschaffung der jahreszeitlich bedingten Zeitumstellung und zur Aufhebung der Richtlinje 2000/84/EG** 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄJSCHE PARLAME TS UND DES RATES über die 
Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen** 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄJSCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die 
Offenlegung von Informationen über nachha ltige Investitionen und achhaltigkeitsrisiken sowie zur 
Änderung der Richtlinie (EU) 2016/2341 ** 

13 

COM(2017) 280 final 
2017/0128 (COD) 
31.5.2017 

COM(2017) 276 final 
2017/0115 (CNS) 
31.5.2017 

COM(2018) 639 final 
2018/0332 (COD) 
12.9.2018 

COM(2018) 353 final 
2018/0178 (COD) 
24.5.2018 

COM(2018) 354 fina l 
2018/0179 (COD) 
24.5.2018 



Nr. Vorschlag Genaue Bezeichnung3 ummer des Vorschlags 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄJSCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2018) 355 final 
Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 in Bezug auf Referenzwerte für C02-arme Investitionen und 2018/0180 (COD) 
Referenzwerte für Investitionen mit günstiger C02-Bilanz** 24.5.2018 

21. Grenzüberschreitende Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄJSCHE PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2018) 92 final 
Investmentfonds Änderung der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 2018/0041 (COD) 

Richtlinitr 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf den 12.3.2018 
grenzüberschreitenden Vertrieb von Investmentfonds** 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄJSCHE PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2018) 93 final 
Änderung der Verordnung (EU) r. 575/2013 hinsichtlich Risikopositionen In Form gedeckter 2018/0042 (COD) 
Schuldverschreibungen** 12.3.2018 

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die COM(2018) 94 final 
Emission gedeckter Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte 2018/0043 (COD) 
Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2014/59/EU** 12.3.2018 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄJSCHE PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2018) 110 final 
Erleichterung des grenzüberschreitenden Vertriebs von Investmentfonds und zur Änderung der 2018/0045 (COD) 
Verordnungen (EU) r. 345/2013 und (EU) Nr. 346/2013** 12.3.2018 

22 . Crowdfunding-Dienstleistungen Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄJSCHE PARLAME TS UND DES RATES zur COM(2018) 99 final 
Änderung der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente** 2018/0047 (COD) 

8.3.2018 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄJSCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über COM(2018) 113 final 
Europäische Crowdfunding-Dienstleister für Unternehmen** 2018/0048 (COD) 

8.3.2018 

23. Mindestdeckung notleidender Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄJSCHE PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2018) 134 final 
Risikopositionen Änderung der Verordnung (EU) r. 575/2013 im Hinblick auf die Mindestdeckung notleidender 2018/0060 (COD) 

Risikopositionen* 14.3.2018 

24. Änderungen an der Verordnung Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄJSCHEN PARLAME TS UND DES RATES zur COM(2017) 208 final 
über europäische Änderung der Verordnung (EU) r. 648/2012 in Bezug auf die Clearingpflicht, die Aussetzung der 2017/0090 (COD) 
Marktinfrastrukturen Clearingpflicht, die Meldepflichten, die Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale 4.5.2017 

Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte, die Registrierung und Beaufsichtigung von 
Transaktionsregistern und die Anforderungen an Transaktionsregister** 
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r. Vorschlag Genaue Bezeichnung3 ummer des Vorschlags 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderu ng der Verordnung COM(2017) 331 final 
(EU) Nr. 1095/2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und 2017/0136 (COD) 
Marktaufsichtsbehörde) sowie der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 hinsichtlich der für die Zulassung von 20.9.2017 
zentralen Gegenparteien anwendbaren Verfahren und zuständigen Behörden und der Anforderungen für die 
Anerkennung zentraler Gegenparteien aus Drittstaaten** 

25. Europaweites privates Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über ein COM(2017) 343 final 
Altersvorsorgeprodukt (PEPP) europaweites privates Altersvorsorgeprodukt (PEPP)* * 2017/0143 (COD) 

29.6.2017 

26. Aufgaben, Governance und Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2017) 536 final 
Finanzierung der EU- · Änderung der Verordnung (EU) r. 1093/2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 2017/0230 (COD) 
Finanzaufsichtsbehörden (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), der Verordnung (EU) r. 1094/2010 zur Errichtung einer 20.9.2017 

Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die 
betriebliche Altersversorgung), der Verordnung (EU) r. 1095/2010 zur Errichtung ei ner Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), der Verordnung (EU) 

r. 345/2013 über Europäische Risikokapitalfonds, der Verordnung (EU) Nr. 346/2013 über Europäische 
Fonds für soziales Unternehmertum, der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für 
Finanzinstrumente, der Verordnung (EU) 2015/760 über europäische langfristige Investmentfonds, der 
Verordnung (EU) 2016/1011 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als 
Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet werden, und der 
Verordnung (EU) 2017/1129 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei 
deren Zulassung zum Handel auf einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist** 

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES . zur COM(2017) 537 final 
Änderung der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente und der Richtlinie 2009/J 38/EG 2017/0231 (COD) 
betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit 20.9.2017 
(Solvab ilität II)** 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2017) 538 fmal 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 über die Finanzaufsicht der Europäischen Un ion auf 2017/0232 (COD) 
Makroebene und zur Errichtung eines Europäischen Ausschusses für Systemrisiken** 20.9.2017 

27. Anforderungen und Überwachung Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAMENTS UND DES RATES über COM(2017) 790 final 
von Wertpapierfirmen Aufsichtsanforderw1gen an Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 575/2013 , 2017/0359 (COD) 

(EU) r. 600/2014 und (EU) r. 1093/2010** 20.12.2017 

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die COM(2017) 791 final 
Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinien 2013/36/EU und 2014/65/EU** 2017/0358 (COD) 

20 .12.2017 
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r. Vorschlag 

28. Offenlegung von 
Ertragsteuerinformationen 

29. Transparenz und achhaltigkeit 
des Risikobewertungsmodells der 
EU für die Lebensmittelkette 

30. Soziale Dimension des 
Binnenmarkts 

Genaue Bezeichnung3 ummer des Vorschlags 

Vorsch lag für eine RICHTLJNIB DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND DES RATES zur COM(2016) 198 final 
Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die Offenlegung von E1tragsteuerinformationen 2016/0107 (COD) 
durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen** 12.4.2016 

Vorschlag für eine VERORD G DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES über die 
Transparenz und achhaltigkeit der EU-Risikobewertung im Bereich der Lebensmittelkette und zur 
Änderung der Verordnung (EG) r. 178/2002 [ allgemeines Lebensmittelrecht], der Richtlinie 2001/18/EG 
[absichtliche Freisetzung von GVO in die Umwelt], der Verordnung (EG) r. 1829/2003 [genetisch 
veränderte-Lebens- und Futtermittel], der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 [Futtermittelzusatzstoffe], der 
Verordnung (EG) Nr. 2065/2003 [Raucharomen], der Verordnung (EG) r. 1935/2004 
[Lebensmittelkontaktmaterialien], der Verordnung (EG) r. 1331/2008 [ einheitliches Zulassungsverfahren 
für Lebensmittelzusatzstoffe, -enzyme und -aromen ], der Verordnung (EG) r. 1107 /2009 
[Pfla!)zenschutzmittel] und der Verordnung (EU) 2015/2283 [neuartige Lebensmittel]** 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur 
Errichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde** 

Vorschlag für eine RJCHTLJNIB DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur 
Änderung der Richtlinie 2004/37/EG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch 
Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit (dritte Gruppe)** 

Vorschlag für eine RICHTLJNIB DES -EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES über 
transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen in der Europäischen Union** 

Vorschlag für eine RJCHTLJNIB DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für E ltern und pflegende Angehörige und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2010/18/EU des Rates** 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES über die 
Gründung der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound) 
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 1365/75 des Rates** 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND DES RATES zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und 
der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 883/2004 (Text von Bedeutung für den EWR und die Schweiz)* 
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COM(2018) 179 final 
2018/0088 (COD) 
11.4.2018 

COM(2018) 131 final 
2018/0064 (COD) 
13.3.2018 

COM(2018) 171 final 
2018/0081 (COD) 
5.4.2018 

COM(2017) 797 final 
2017/0355 (COD) 
21.12.2017 

COM(2017) 253 final 
2017/0085 (COD) 
26.4.2017 

COM(2016) 531 final 
2016/0256 (COD) 
23.8.2016 

COM(2016) 815 final 
2016/0397 (COD) 
13.12.2016 



r. Vonchlag Genaue Bezeichnung3 ummer des Vonchlags 

31. Gemeinsames Vorschlag für eine RICHTLINIE DES RATES zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über das COM(2018) 21 final 
Mehrwertsteuersystem: gemeinsame Mehrwertsteuersystem in Bezug auf die Sonderregelung für Kleinunternehmen** 2018/0006 (CNS) 
Sonderregelung für 18.1.2018 
Kleinunternehmen 

32. Faire Besteuerung Vorschlag für eine RICHTLINIE DES RATES zum gemeinsamen System einer Digitalsteuer auf Erträge COM(2018) 148 final 
aus der Erbringung bestimmter digitaler Dienstleistungen** 2018/0073 (CNS) 

21.3.2018 

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES RATES zur Festlegung von Vorschriften für die COM(2018) 147 final 
Unternehmensbesteuerung einer signjfikanten digitalen Präsenz** 2018/0072 (C S) 

21.3.2018 

33. Paket zur Mehrwertsteuerreform Vorschlag für eine RICHTLINIE DES RATES zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf die COM(2017) 569 final 
Harmonisierung und Vereinfachung bestimmter Regelungen des Mehrwertsteuersystems und zur 2017/0251 (CNS) 
Einführung des endgültigen Systems der Besteuerung des Handels zwischen Mitgliedstaaten** 4.10.2017 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES RATES zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 COM(2017) 567 final 
hinsichtlich des zertifizierten Steuerpflichtigen** 2017/0248 (CNS) 

4.10.2017 

34. Gemeinsame konsolidierte Vorschlag für eine RICHTLINIE DES RATES über eine Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer- COM(2016) 683 final 
Körperschaftsteuer- Bemessungsgrundlage (GKKB)** 2016/0336 (C S) 
Bemessungsgrundlage 25 .10.2016 

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES RATES über eine Gemeinsame Körperschafü;teuer- COM(2016) 685 final 
Bemessungsgrundlage** 2016/0337 (CNS) 

25.10.2016 

35. Allgemeines Vorschlag für eine RICHTLINIE DES RATES zur Festlegung des allgemeinen Verbrauchsteuersystems COM(2018) 346 final 
Verbrauchsteuersystem (Neufassung)** 2018/0176 (CNS) 

25.5.2018 

36. Unlautere Handelspraktiken in den Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über COM(2018) 173 final 
Geschäftsbeziehungen zwischen unlautere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischen Unte·rnehmen m der 2018/0082 (COD) 
Unternehmen in der Lebensmittelversorgungskette* * 12.4.2018 
Lebens m i ttelversorgungskette 

37. Ergänzendes Schutzzertifikat für Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2018) 317 final 
Arzneimittel Änderung der Verordnung (EG) r. 469/2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel** 2018/0161 (COD) 

28.5.2018 
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Nr. Vorschlag 

38. Dienstleistungspaket 

39. Bedingungen und Verfahren für 
Auskunftsersuchen der 
Kommission an Unternehmen 

40. Binnenmarktpaket für Waren 

41 . Paket zum Gesellschaftsrecht 

Genaue Bezeichnung3 

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die 
Durchsetzung der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt, zur Festlegung eines 
Notifizierungsverfahrens für dienstleistungsbezogene Genehmigungsregelungen und Anforderungen sowie 
zur Änderung der Richtlinie 2006/123/EG und der Verordnung (EU) r. 1024/2012 über die 
Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems** 

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND DES RATES über den 
rechtlichen und operativen Rahmen für die durch die Verordnung ... [ESC Regulation] eingeführte 
Elektronische Europäische Dienstleistungskarte* * 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur 
Einführung einer ·Elektronischen Europäischen Die~stleistungska1te und entsprechender 
Verwaltungserleichterungen* * 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND DES RATES zur 
Festlegung der Bedingungen und des Verfahrens für Auskunftsersuchen der Kommission an Unternehmen 
und Unternehmensvereinigungen in Bezug auf den Binnenmarkt und damit verbundene Bereiche** 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAMENTS UND DES RATES zur 
Festlegung von Bestimmungen und Verfahren für die Konformität mit und die Durchsetzung von 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union für Produkte und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 305/2011 , (EU) Nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 und (EU) 2017/1369 des 
Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Richtlinien 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 
2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31 /EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 
2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU und 2014/90/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates** 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND DES RATES über die 
gegenseitige Anerkennung von Waren, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in Verkehr gebracht 
worden sind** 

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur 
Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 im Hinblick auf den E insatz digitaler Werkzeuge und Verfahren 
im Gesellschaftsrecht** 

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur 
Änderung der Richtlinie (EU) 2017/ 1132 m Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, 
Verschmelzungen und Spaltungen** 
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Nummer des Vorschlags 

COM(2016) 821 final 
2016/0398 (COD) 
10.1.2017 

COM(2016) 823 final 
2016/0402 (COD) 
10.1.2017 

COM(2016) 824 final 
2016/0403 (COD) 
10.1.2017 

COM(2017) 257 final 
2017/0087 (COD) 
2.5.2017 

COM(2017) 795 final 
2017/0353 (COD) 
19.12.2017 

COM(2017) 796 final 
2017/0354 (COD) 
19.12.2017 

COM(2018) 239 final 
2018/0113 (COD) 
25.4.2018 

COM(2018) 241 final 
2018/0114 (COD) 
25.4.2018 



r. Vorschlag 

42. Insolvenz- und 
Entschuldungsverfahren 

43. Rechtsvorschriften der EU über 
die Typgenehmigung im Hinblick 
auf den Austritt des Vere in igten 
Königreichs aus der Unio n 
(Vorbereitungen auf den Brexit) 

Wertpapiere 

45. Kreditdienstleister, Kreditkäufer 
und Verwertung von Sicherheiten 

46. Unterstützung von 
Strukturreformen in den 
Mitgliedstaaten 

47. Stärkung der haushaltspolitischen 
Verantwortung und mittelfristige 
Ausrichtung der Haushalte in den 
Mitgliedstaaten 

Genaue Bezeichnung3 

Vorschlag für eine. RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über 
präventive Restrukturierungsrahmen, die zweite Chance und Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von 
Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren und zur Änderung der 
Richtlinie 2012/30/EU** 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAMENTS UND DES RATES zur 
Ergänzung der Rechtsvocschriften der EU über die Typgenehmigung im Hinb lick auf den Austritt des 
Vereinigten Königreichs aus der Union 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAME 
staatsanleihebesicherte Wertpapiere* 

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über 
Kreditdienstleister, Kreditkäufer und die Verwertung von Sicherheiten** 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND DES RATES zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds, sowie mit 
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates in Bezug auf die Unterstützung von Strukturreformen in den 
Mitgliedstaaten* · 

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES RATES zur Festlegung von Bestimmungen zur Stärkung der 
haushaltspolitischen Verantwortung und der mittelfristigen Ausrichtung der Haushalte in den 
Mitgliedstaaten* 
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ummer des Vorschlags 

COM(2016) 723 final 
2016/0359 (COD) 
22.11.20 16 

COM(2018) 397 final 
2018/0220 (COD) 
4.6.2018 

COM(2018) 339 final 
2018/0171 (COD) 
24.5.2018 

COM(2018) 135 final 
2018/0063 (COD) 
14.3.2018 

COM(201 7) 826 final 
2017/0336 (COD) 
6.12.2017 

COM(2017) 824 final 
2017/0335 (CNS) 
6.12.2017 



Nr. Vorschlag Genaue Bezeichnung' Nummer des Vorschlags 

48 . Bankenpaket Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2016) 850 final 
Änderung der Verordnung (EU) r. 575/2013 Im Hinblick auf Verschuldungsquote, strukturelle 2016/0360 (COD) 
Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel . und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, 23 .11.2016 
Gegenparteiausfallrisiko, Marktrisiko, Positionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Positionen 
gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, Großkredite, Berichts- und Offenlegungspflichten und 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012* 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2016) 851 final 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 In Bezug auf die Ver! ustabsorptions- und 2016/0361 (COD) 
Rekapitalisierungsfä.higkeit von Kreditinstituten und We11papierfirmen * 23 .11.2016 

Vorschlag für eine RlCHTLINIB DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2016) 852 final 
Änderung der Richtlinie 2014/59/EU in Bezug auf die Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungsfähigkeit 2016/0362 (COD) 
von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG, 2002/47/EG, 23.11.2016 
2012/30/EU, 2011 /35/EU, 2005/56/EG, 2004/25/EG und 2007/36/EG* 

Vorschlag für eine RlCHTLINIB DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES zur COM(2016) 854 final 
Änderung der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf von der Anwendung ausgenommene Unternehmen, 2016/0364 (COD) 
Finanzholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften, Vergütung, Aufsichtsmaßnahmen 23 . 11.2016 
und -befugnisse und Kapitalerhaltungsmaßnahmen * 

49. Sanierung und Abwicklung Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES über COM(2016) 856 final 
zentraler Gegenparteien einen Rahmen für die Sanierung und Abwicklung zentraler Gegenparteien und zur Änderung der 20 16/0365 (COD) 

Verordnungen (EU) Nr. 1095/2010, (EU) Nr. 648/2012 und (EU) 2015/2365 * 28.l t 2016 

50. Europäisches Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND DES RATES zur COM(2015) 586 final 
Ejn lagenversicherungssystem Änderung der Verordnung (EU) r. 806/2014 im Hinblick auf die Schaffung eines europäischen 2015/0270 (COD) 

Einlagenversicherungssystems * 24.11.2015 

51. Einheitliche Vertretung des Euro- Vorschlag für einen BESCHLUSS DES RATES über Maßnahmen zur schrittweisen Einrichtung einer COM(2015) 603 final 
Währungsgebiets im einheitlichen Vertretung des Euro-Währungsgebiets im Internationalen Währungsfonds* * 2015/250 (NLE) 
Internationalen Währungsfonds 21.10.2015 

20 



r. Vorschlag 

52. Bekämpfung der Geldwäsche 

53 . Europäischer Währungsfonds 

54. Mehrjähriger Finanzrahmen 

55. Überprüfung aus ländischer 
Direktinvestitionen in der 
Europäischen Union 

56. Geänderter Vorschlag, Zugang von 
Waren und Dienstleistungen aus 
Drittländern zum EU-Binnenmarkt 
(Vergabe öffentlicher Aufträge an 
Drittländer) 

Genaue Bezeichnung3 

Geänderter Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES zur Änderung der Verordnung (EU) r. 1093/2010 zur Errichtung einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 zur 
Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), der Verordnung (EU) r. 095/2010 zur 
Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), 
der Verordnung (EU) r. 345/2013 über Europäische Risikokapitalfonds, der Verordnung (EU) 

r. 346/2013 über Europäische Fonds für soziales Unternehmertum, der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
über Märkte für Finanzinstrumente, der Verordnung (EU) 2015/760 über europäische ' langfristige 
Investmentfonds, der Verordnung (EU) 2016/1011 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und 
Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds 
verwendet werden, der Verordnung (EU) 2017/1 129 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von 
Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel auf einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und 
der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der utzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung** 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES RATES über die Einrichtung des Europäischen Währungsfonds* 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES RATES zur Ausdehnung der Anwendung der Verordnung (EU) 
Nr. .. ./2018 über ein Aktionsprogranun in den Bereichen Austausch, Unterstützung und Ausbildung zum 
Schutz des Euro gegen Geldfälschung für den Zeitraum 2021 -2027 (Programm „Pericles IV") auf die nicht 
te.ilnehmenden Mitgliedstaaten 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND DES RATES zur 
Schaffung eines Rahmens für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen in der Europäischen 
Union* 

Geänderter Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES über den Zugang von Waren und Dienstleistungen aus Drittländern zum EU-Binnenmarkt für 
öffentliche Aufträge und über die Verfahren zur Unterstützung von Verhandlungen über den Zugang von 
Waren und Dienstleistungen aus der Union zu den Märkten für öffentliche Aufträge von Drittländern** 
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ummer des Vorschlags 

COM(2018) 646 final 
2017/0230 (COD) 
12.9.2018 

COM(2017) 827 final 
2017/0333 (APP) 
6.12.2017 

COM(2018) 371 final 
2018/0219 (APP) 
31.5.2018 

COM(2017) 487 final 
2017/0224 (COD) 
13.9.2017 

COM(2016) 34 final 
2012/0060 (COD) 
29. 1.2016 



Nr. Vorschlag 

57. Zollkontingente in der WTO-Liste 
der Union nach dem Austritt des 
Vereinigten Königreichs aus der 
Union· 
(Vorbereitungen auf den ßrexit) 

58. Vermarktung und Verwendung 
von Ausgangsstoffen für 
Explosivstoffe 

59. Verwendung von finanziellen und 
sonstigen Informationen zur · 
Verhütung, Untersuchung oder 
Verfolgung bestimmter Straftaten 

60. Bekämpfung von Betrug und 
Fälschung im Zusammenhang mit 
unbaren Zahlungsmitteln 

61. Interoperabilität zwischen EU­
Informationssystemen 

62. Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte 

63. Katastrophenschutzverfahren der 
Union 

64. Verbraucherschutz 

Genaue Bezeichnung3 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND DES RATES über die 
Aufteilung der Zollkontingente in der WTO-Liste der Union nach dem Austritt des Vereinigten 
Königreichs aus der Union und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 32/2000 des Rates 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE 
Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe, zur Änderung von Anhang XVTJ 
der Verordnung (EG) r. 1907/2006 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 98/2013 über die 
Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe** 

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND DES RATES zur 
Festlegung von Vorschriften zur Erleichterung der Nutzung von Finanz- und sonstigen Informationen für 
die Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung bestimmter Straftaten und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2000/642/JI des Rates* 

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND DES RATES zur 
Bekämpfung von Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit unbaren Zahlungsmitteln und · zur 
Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001 /413/Jl des Rates** 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES zur 
Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen (Grenzen und Visa) 
und zur Änderung der Entscheidung 2004/512/EG des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 767/2008, des 
Beschlusses 2008/633/n des Rates, der Verordnung (EU) 2016/399 und der Verordnung (EU) 2017 /2226* 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES zur 
Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen (polizeiliche und 
justizielle Zusammenarbeit, Asyl und Migration)* 

Vorschlag für ·eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES zur 
Verhinderung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte Ein Beitrag der Europäischen Kommission zur 
Tagung der Staats- und Regierungschefs vom 19.-20. September 2018 in Salzburg** 

Vorschlag für einen BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND DES RATES zur 
Änderung des Beschlusses Nr. 1313/2013/EU über ein Katastrophenschutzverfahren der Union** 

Vorsch lag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND DES RATES über 
Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2009/22/EG** 
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ummer des Vorschlags 

COM(2018) 312 final 
2018/0158 (COD) 
22 .5.2018 

COM(2018) 209 final 
2018/0103 (COD) 
17.4.2018 

COM(2018) 213 final 
2018/0105 (COD) 
17.4.2018 

COM(2017) 489 final 
2017 /0226 (COD) 
13 .9.2017 

COM(201 7) 793 final 
2017/0351 (COD) 
12.12.2017 

COM(2017) 794 final 
2017/0352 (COD) 
12.12.2017 

COM(2018) 640 final 
2018/0331 (COD) 
12.9.2018 

COM(2017) 772 fina l 
2017/0309 (COD) 
23 . 11.2017 

COM(2018) 184 final 
2018/0089 (COD) 
11.4.2018 



r. Vonchlag Genaue Bezeicbnung3 ummer des Vorschlags 

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN P ARLAME TS UND DES RATES zur COM(2018) 185 final 
Änderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993, der Richtlinie 98/6/EG des 2018/0090 (COD) 
Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des 11.4.2018 
Rates sowie der Richtlinie 2011 /83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur besseren 
Durchsetzung und Modernisierung der EU-Verbraucherschutzvorschriften** 

65. Erhöhung der Sicherheit der Vorschlag für eine VERORD. UNG DES EUROPÄISCHE PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2018) 212 final 
Personalausweise Erhöhung der Sicherheit der Personalausweise von Unionsbürgern und der Aufenthaltsdokumente, die 2018/0104 (COD) 

Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen in Ausübung ihres Rechts auf Freizügigkeit ausgestellt 17.4.2018 
werden** 

66. Vorschlag zum Schutz von Vorschlag für eine RICHTLIN;IE DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES zum Schutz COM(2018) 218 final 
Hinweisgebern von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden** 2018/0106 (COD) 

23.4.2018 

67. Europäische Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND DES RATES über COM(2018) 225 final 
Herausgabeanordnungen und Europäische Herausgabeanordnungen und Sicherungsanordnungen für elektronische Beweismittel m 2018/0108 (COD) 
Sicherungsanordnungen für Strafsachen* 17.4.2018 
elektronische Beweismittel in 
Strafsachen 

68 . Europäisches Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES zuc COM(2017) 344 final 
Strafregisterinformationssystem Einrichtung eines zentralisierten Systems für die Ermittlung der Mitgliedstaaten, in denen Informationen zu 2017/0144 (COD) 

Verurteilungen von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen (TCN) vorliegen, sowie zur Ergänzung und 29.6.2017 
Unterstützung des Europäischen Strafregisterinformationssystems (ECRIS) und zur Änderung der 
Verordnung (EU) r. 1077/2011 (ECRIS-TCN)* 

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES zur COM(20.16) 7 final 
Änderung des Rahmenbeschlusses 2009/315/IT des Rates 1111 Hinblick auf den Austausch von 2016/0002 (COD) 
Informationen über Drittstaatsangehörige und das Europäische Strafregisterinformationssystem (ECRIS) 19.1.2016 
und zur Ersetzung des Beschlusses 2009/316/JI des Rates* 

69. EU-Rückkehrausweis Vorschlag für eine RICHTLINIE DES RATES zur Ausarbeitung eines EU-Rückkehrausweises und zur COM(2018) 358 final 
Aufhebung des Beschlusses 96/409/GASP** 2018/0186 (C S) 

31.5.2018 

70. Zivil- und Handelssachen Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2018) 379 final 
Änderung der Verordnung (EG) r. 1393/2-007 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 2018/0204 (COD) 
Zustellung gerichtlicher und außergerichtlich er Schriftstücke m Zivi l- oder Handelssachen in den 31.5.2018 
Mitgliedstaaten (,,Zustellung von Schriftstücken")** 
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Nr. Vorschlag 

71. Mehrjähriger Finanzrahmen 

72. Visakodex 

73 . Visa-Informationssysteme 

74. Europäisches Netz von . 
Verbindungsbeamten für 
Einwanderungsfragen 

75 . Vorübergehende 
Wiedereinführung von 
Grenzkontrollen an den 
Binnengrenzen ·· 

Genaue Bezeichnung3 Nummer des Vorschlags 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur · COM(2018) 378 final 
Änderung der Verordnung (EG) r. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 über die Zusammenarbeit 2018/0203 (COD) 
zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- oder 31.5.2018 
Handelssachen** 

Vorschlag für eine VERORD UNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über 
den Schutz des Haushalts der Union im Falle von generellen Mängeln in Bezug auf das Rechtsstaatsprinzip 
in den Mitgliedstaaten 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur 
Aufstellung des Betrugsbekämpfungsprogramms der EU 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAMENTS UND DES RATES zur 
Aufstellung des Programm~ ,,Rechte und Werte" 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAMENTS UND DES RATES zur 
Aufstellung des Progr~mms „Justiz" 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex)** 

Vorschlag für VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur 
Änderung der Verordnung (EG) r. 767/2008, der Verordnung (EG) r. 810/2009, der Verordnung (EU) 
2017 /2226, der Verordnung (EU) 2016/399, der Verordnung (EU) 2018/XX [Interoperabilitäts­
Verordnung] und der Entscheidung 2004/512/EG sowie zur Aufüebung des Beschlusses 2008/633/JI des 
Rates** 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur 
$chaffung eines europäischen etzes von Verbindungsbeamten für Einwanderungsfragen (Neufassung)** 

Vorsch lag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND DES RATES zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2016/399 in Bezug auf die Vorschriften über die vorübergehende 
Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen** 
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COM(2018) 324 final 
2018/0136 (COD) 
2.5.2018 

COM(2018) 386 final 
2018/0211 (COD) 
30.5.2018 

COM(2018) 383 final 
2018/0207 (COD) 
30.5.2018 

COM(2018) 384 final 
2018/0208 (COD) 
30.5.2018 

COM(2018) 252 final 
2018/0061 (COD) 
14.3.2018 

COM(2018) 302 final 
2018/0152 (COD) 
16.5.2018 

COM(2018) 303 final 
2018/0153 (COD) 
16.5.2018 

COM(2017) 571 final 
2017/0245 (COD) 
27.9.2017 



Nr. Vorschlag 

76. Europäische Grenz- und 
Küstenwache 

77. Rückführungspolitik 

78 . Einreise und Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen zur 
Ausübung einer umfassende 
Qualifikationen voraussetzenden 
Beschäftigung (Vorschlag zur 
Einführung einer „Blue Card") 

79. Gemeinsames Europäisches 
Asylsystem 

Genaue Bezeicbnung3 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND DES RATES über die 
Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der Geme"insamen Aktion 98/700/JHA des 
Rates, der Verordnung (EU) Nr. 1052/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (EU) 2016/1624 des Europäischen Parlaments und des Rates Beitrag der Europäischen 
Kommission zum Treffen der Staats- und Regierungschefs in Salzburg vom 19. - 20. September 2018** 

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHE PARLAMENTS UND DES RATES über 
gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger 
Drittstaatsangehöriger eufassung) Ein Beitrag der Europäischen Kommission zum Treffen der EU­
Führungsspitzen in Salzburg am 19./20. September 2018** 

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHE PARLAMENTS UND DES RATES über die 
Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer 
umfassende Qualifikationen voraussetzenden Beschäftigung* 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die 
Asylagentur der Europäischen Union und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 439/2010 

Geänderter Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAMENTS UND DES 
RATES über die Asylagentur der Europäischen Union und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 439/2010 Ein Beitrag der Europäischen Kommission zum Treffen der EU-Führungsspitzen in Salzburg 
am 19./20. September 2018** 

Vorsch lag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAMENTS UND DES RATES über die 
Einrichtung von Eurodac für den Abgleich von Fingerabdruckdaten zum Zwecke der effektiven 
Anwendung der [Verordnung (EU) r. 604/2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur 
Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist], für die 
Feststellung der Identität ill egal aufhältiger Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser und über der 
Gefahrenabwehr und Strafverfolgung dienende Anträge der Gefahrenabwehr- und 
Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und Europols auf den Abgleich mit Eurodac-Daten 
(Neufassung)* 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur 
Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von 
einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestell ten Antrags auf 
internationalen Schutz zuständig ist (Neufassung)* (Reform des Dublin-Systems) 
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ummer des Vorschlags 

COM(2018) 631 final 
2018/0330 (COD) 
12.9.2018 

COM(2018) 634 final 
2018/0329 (COD) 
12.9.2018 

COM(2016) 378 final 
2016/0176 (COD) 
7.6.2016 • 

COM(2016) 271 final 

COM(2018) 633 final 
2016/0131 (COD) 
12.9.2018 

COM(2016) 272 final 
2016/0132 (COD) 
4.5.2016 

COM(2016) 270 final 
2016/0133 (COD) 
4.5.2016 



Nr. Vorschlag 

80. Mehrjähriger Finanzrahmen 

81 . Mehrjähriger Finanzrahmen 

Genaue Bezeichnung3 

Vorschlag für eine RICHTLJNIE DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND DES RATES zur 
Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen 
(Neufassung)* 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über 
Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf 
internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anspruch auf 
subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes sowie zur Änderung der 
Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig 
aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen* 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES zur 
Einführung eines gemeinsamen Verfahrens zur Gewährung internationalen Schutzes in der Union und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2013/32/EU* 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES zur 
Schaffung eines Instruments für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzmanagement und Visa im Rahmen des 
Fond~ für integriertes Grenzmanagement 

Nummer des Vorschlags 

COM(2016) 465 final 
2016/0222 (COD) 
13.7.2016 

COM(2016) 466 final 
2016/0223 (COD) 
13.7.2016 

COM(2016) 467 final 
2016/0224 (COD) 
13 .7.2016 

COM(2018) 473 final 
2018/0249 (COD) 
12.6.2018 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE 
Einrichtung des Asyl- und Migrationsfonds 

PARLAMENTS UND DES RATES zur COM(2018) 4 71 final 
2018/0248 (COD) 
12.6.2018 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur 
Einrichtung des Fonds für die innere Sicherheit 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur 
Schaffung des Instruments für finanzielle Hilfe für Zollkontrollausrüstung im Rahmen des Fonds für 
integriertes Grenzmanagement 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur 
Schaffung des Instruments für achbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale 
Zusammenarbeit 

Vorschlag für einen BESCHLUSS DES RATES über die Assoziierung der überseeischen Länder und 
Gebiete mit der Europäischen Union unter Einschluss der Beziehungen zwischen der Europäischen Union 
einerseits und Grönland und dem Königreich Dänemark andererseits (,,Übersee-Assoziationsbeschluss") 
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COM(2018) 472 final 
2018/0250 (COD) 
13.6.2018 

COM(2018) 474 final 
2018/0258 (COD) 
12.6.2018 

COM(2018) 460 final 
2018/0243 (COD) 
14.6.2018 

COM(2018) 461 final 
2018/0244 (CNS) 
14.6.2018 



r. Vorschlag 

83 . Schutz personenbezogener Daten 
im Zusammenhang mit Wahlen 
zum Europäischen Parlament 

84. Europäische Bürgerinitiative 

Genaue Bezeicbnung3 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES RATES zur Schaffung des Europäischen Instruments für 
nukleare Sicherheit in Ergänzung des Instruments für achbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit auf der Grundlage des Euratom-Vertrags 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄlSCHENPARLAME TS UND DES RATES über das 
Instrument für Heranführungshilfe (IP A III) 

Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik mit Unterstützung der 
Kommission an den Rat für einen Beschluss des Rates zur Einrichtung einer Europäischen Friedensfazilität 
(außerbudgetärer Fonds für die Laufzeit des nächsten meh1jährigen Finanzrahmeos) 

Vorschlag für eine VERORD 
Anpassung von Rechtsakten, in denen auf das Regelungsverfahren mit Kontrolle Bezug genommen wird, 
an Artikel 290 und 291 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union** 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAME TS UND DES RATES zur 
Anpassung von im Bereich Justiz erlassenen Rechtsakten, in denen auf das Regelungsverfahren mit 
Kontrolle Bezug genomme·n wird, an Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAME TS UND DES RATES zur 
Änderung der Verordnung (EU) r. 182/2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, 
nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrol lieren 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur 
Änderung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. l 141 /2014 im Hinblick auf ein Überprüfungsverfahren für 
im Zusammenhang mit Wahlen zum Europäischen Parlan1ent begangene Verstöße gegen Vorschriften zum 
Schutz personenbezogener Daten Ein Beitrag der Europäischen Kommission zum Treffen der EU­
Führungsspitzen in Salzburg am 19./20. September 2018** 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE PARLAMENTS UND DES RATES über die 
Europäische Bürgerinitiative* 
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ummer des Vorschlags 

COM(2018) 462 final 
2018/0245 (NLE) 
14.6.2018 

COM(201-8) 465 final 
2018/0247 (COD) 
16.6.2018 

HR(2018) 94 

COM(2016) 799 final 
2016/0400 (COD) 
14.12.2016 

COM(2016) 798 final 
2016/0399 (COD) 
14.12.2016 

COM(2017) 85 final 
2017/035 (COD) 
14.2.2017 

COM(2018) 636 final 
2018/0336 (COD) 
12.9.2018 

COM(2017) 482 final 
2017/0220 (COD) 
13.9.2017 



Nr. COM- bzw. 
interinstitutioneUe Nummer 

1. 

2. 

3. 

SEK(2008) 2302 endg. 

KOM(2009) 644 endg. 
2008/0234 (C S) 

KOM(2009) 648 endg. 
200'8/0234 (CNS) 

Anhang IV: Rücknahmen4 

Bezeichnung 

Empfehlung für einen BESCHLUSS DES RATES zur 
Ermächtigung der Kommission, ein Abkomrnen mit dem 
Königreich orwegen über die Anwendung von Regelungen 
auszuhandeln, die den in der Richtlinie 2003/48/EG des Rates 
vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen 
vorgesehenen Regelungen gleichwertig sind 

Geänderter Vorschlag für einen Beschluss des Rates über die 
Unterzeichnung - im Namen der Europäischen Union - und die 
vorläufige Anwendung des Abkommens über die 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und dem Fürstentum Liechtenstein 
andererseits zur Bekämpfung von Betrug und sonstigen 
rechtswidrigen Handlungen, die ihre finanziellen lnteressen 
beeinträchtigen, und zur Sicherstellung des 
Informationsaustauschs in Steuersachen 

Geänderter Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den 
Abschluss - im Namen der Europäischen Union - des 
Abkommens über die Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und 
dem Fürstentum Liechtenstein andererseits zur Bekämpfung von 
Betrug und sonstigen rechtswidrigen Handlungen, die ih_re 
finanziellen Interessen beeinträchtigen, und zur Sicherstellung 
des Informationsaustauschs in Steuersachen 

Begründung der Rilcknabme 

Nicht mehr aktuell: Die Angelegenheit fällt unter den Gemeinsamen 
Meldestandard für Informationen über Finanzkonten (CRS), der als Reaktion 
auf das Ersuchen der G20 ausgearbeitet und am 15. Juli 2014 vom OECD-Rat 
angenommen wurde. Dem multilateralen Übereinkommen zur Umsetzung 
des CRS gehören die EU und Norwegen als Vertragsparteien an. 

icht mehr aktuell: Die Angelegenheit fällt unter das Abkommen zwischen 
der EU und Liechtenstein über die Besteuerung von Zinserträgen in der 
Fassung von 2015 (,,Abkommen über den automatischen Austausch von 
steu,erlichen Informationen"), das mit dem Gemeinsamen Meldestandard der 
OECD für Informationen über Finanzkonten (CRS) im Einklang steht. 

icht mehr aktuell: Die Angelegenheit fällt unter das Abkommen zwischen 
der EU und Liechtenstein über die Besteuerung von Zinserträgen in der 
Fassung von 2015 (,,Abkommen über den automatischen Austausch von 
steuerlichen Informationen"), das mü dem Gemeinsamen Meldestandard der 
OECD für Informationen i.iber Finanzkonten (CRS) im Einklang steht. 

4 Diese Liste enthält anhängige Gesetzgebungsvorschläge, die die Kommission innerhalb der nächsten sechs Monate (bis April 2019) zurückzunehmen gedenkt. 

28 



Nr. COM- bzw. n- -• h 
interinstitutionelle Nummer -c nung Begrftndung der Rtlcknahme 

4. 

5. 

6. 

7. 

COM(2012) 021 
2012/0013 (COD) 

COM(2016) 491 final 
2016/0236 (COD) 

COM(2015) 452 final 
2015/0211 (COD) 

COM(2014) 382 final 
2014/0202 (COD) 

final Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN Nicht mehr aktuell: Die Angelegenheit fällt unter den neuen Mehrjahresplan 
PARLAME TS UND DES RATES zur Änderung der für die ordsee (VERORD G (EU) 2018/973, ABI. L 179 _vom 
Verordnung (EG) Nr. 1342/2008 des Rates vom 18. Dezember 16.7.2018). 
2008 zur Festlegung eines langfristigen Plans für die 
Kabeljaubestände und die Fischereien, die diese Bestände 
befischen 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAME TS UND DES RATES über die Einrichtung eines 
Zertifizierungssystems der Union für Ausrüstungen für 
Luftsicherheitskontrollen 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES zur Erstellung einer 
gemeinsamen EU-Liste sicherer Herkunftsstaaten für die 
Zwecke der Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates zu gemeinsamen Verfahren für die 
Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes 
und zur Änderung der Richtlinie 2013/32/EU 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES ·RATES zur Änderung · der 
Verordnung (EU) Nr. 604/2013 in Bezug auf die Bestimmung 
des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines Antrags · auf 
internationalen Schutz von unbegleiteten Minderjährigen 
zuständig ist, die keine Familienangehörigen, Geschwister oder 
Verwandten mit rechtmäßigem Aufenthalt in einem 
Mitgliedstaat haben 
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ach interinstitutionellen Erörterungen wurde Einvernehmen darüber erzielt, 
dass die Einführung eines EU-Zertifizierungssystems besser durch die 
Änderung von Durchführungsvorschriften auf der Grundlage von Artikel 4 
Absatz 3 und Artikel 18 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 über 
gemeinsame Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt erreicht 
werden könnte. Die Kommission wird mit den Vorbereitungen für eine 
mögliche Änderung der Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) 
Nr. 300/2008 beginnen. 

In dem Vorschlag zur Asylverfahrensverordnung (COM(2016) 467 final), der 
im interinstitutionellen Verfahren als Teil des Pakets zur Reform des 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems behandelt wird, ist ein neuer 
Ansatz vorgesehen. 

In dem Vorschlag zur Reform des Dublin-Systems (COM(2016) 270 final) , 
der im interinstitutionellen Verfahren als Teil des Pakets zur Reform des 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems behandelt wird, ist _ein neuer 
Ansatz vorgesehen. 



8. 

9. 

r. COM-bzw. 
interinstitutionelle ummer 

COM(2015) 450 final 
2015/0208 (COD) 

COM(2018) 167 final 

10. COM(2018) 168 final 

Bezeichnung 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHE 
PARLAMENTS UND DES RATES zur Einrichtung eines 
Umsiedlungsmechanismus für Krisensituationen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der 
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der 
für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen m einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf 
internationalen Schutz zuständig ist 

Vorschlag für einen BESCHLUSS DES 
Ermächtigung der Kommission, Im 
Entwicklungszusammenarbeit den Globalen 
sichere, geordnete und reguläre Migration 
Europäischen Union zu genehmigen 

DES 
Im 

RATES zur 
Bereich der 
Pakt für eine 

im Namen der 

RATES 
Bereich 

zur 
der 

Vorschlag für einen BESCHLUSS 
Ermächtigung der Kommission, 
Einwanderungspolitik den Globalen 
geordnete und reguläre Migration im 
Union zu genehmigen 

Pakt für eine sichere, 
amen der Europäischen 
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Begründung der Rücknahme 

In dem Vorschlag zur Reform des Dublin-Systems (COM(2016) 270 final), 
der im interinstitutionellen Verfahren als Teil des Pakets zur Reform des 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems behandelt wird, ist ein neuer 
Ansatz vorgesehen. 

Der Vorschlag ist nicht mehr erforderlich, da die Annahme des globalen 
Pakts ein zweistufiges Verfahren durchlaufen wird, nämlich die Annahme des 
Verhandlungsergebnisses auf der Regierungskonferenz und die anschließende 
förmliche Billigung durch eine Resolution der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen . Vorschlag im Zusammenhang mit COM(2018) 168 
final. 

Die Vorschläge sind nicht mehr erforderlich, da die Annahme des Pakts ein 
zweistufiges Verfahren durchlaufen wird, nämlich die Annahme des 
Verhandlungsergebnisses auf der Regierungskonferenz und die anschließende 
förmliche Billigung durch eine Resolution der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen. 



Nr. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Anhang V: Geplante Autbebungen 

Politikbereich 

Kapitalmarktunion 

Steuern und Zoll 

Steuern und Zoll 

Steuern und Zoll 

Bezeichnung des Rechtsakts 

Richtlinie 2001/34/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 28. Mai 2001 über die Zulassung von Wertpapieren 
zur amtlichen Börsennotierung und über die hinsichtlich dieser 
Wertpapiere zu veröffentlichenden Informationen 

Verordnung (EG) r. 964/2007 der Kommission vom 14. August 
2007 zur Festlegung der Vorschriften für die Eröffnung und 
Verwaltung von Zollkontingenten für Reis mit Ursprung in den 
am · wenigsten entwickelten Ländern für die Wirtschaftsjahre 
2007/08 und 2008/09 

Verordnung (EWG) r. 3512/80 der Kommission vom 
23. Dezember 1980 über die zugunsten der Länder des 
gemeinsamen Marktes von Mittelamerika vorgesehene 
Abweichung von den Artikeln l , 6 und 12 der Verordnung 
(EWG) r. 3510/80 der Kommission vom 23. Dezember 1980 
über die Begriffsbestimmung des Warenursprungs bei der 
Anwendung der von der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
für bestimmte Waren aus Entwicklungsländern gewährten 
Zollpräferenzen 

Verordnung (EWG) Nr. 3513/80 der Kommission vom 
23 . Dezember 1980 über die zugunsten der Länder, die das 
Abkommen von Cartagena unterzeichnet haben (Anden-Gruppe), 
vorgesehene Abweichung von den Artikeln 1, 6 und 12 der 
Verordnung (EWG) r. 35 l 0/80 der Kommission vom 
23. Dezember 1980 über die Begriffsbestimmung des 
Warenursprungs bei der Anwendung der von der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft für bestimmte Waren aus 
Entwicklungsländern gewährten Zollpräferenzen 

Lebensmittelsicherheit Richtlinie 78/142/EWG des Rates vom 30. Januar 1978 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
Vi nylch lorid-Monomer enthaltende Materialien und 
Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in 

Berührung zu kommen 
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Begründung 

Die meisten Anforderungen dieser Richtlinie fallen nun unter 
Richtlinie 2013/50/EU (geänderte Transparenzrichtlinie) und 
Prospektverordnung. Die weiteren geltenden Bestimmungen 
Richtlinie 200 l/34fl::G können aufgehoben werden. 

die 
die 
der 

icht mehr aktuell : Die unter diesen Rechtsakt fa llenden Zollkontingente waren Teil 
des Durchführungszeitraums der Initiative „Alles außer Waffen" von 2001. Sie sind 
hinfällig geworden, da Zollkontingente seit 2009 nicht mehr verwendet werden und 
der Handel mit Reis aus diesen Ländern nunmehr zoll - und kontingentfrei ist. 

icht mehr aktuell: Dieser Rechtsakt gehört zu den hinfällig gewordenen 
Ursprungsregeln für das Allgemeine Präferenzsystem (APS) der Union (Verordnung 
(EWG) r. 3322/80 des Rates von1 16. Dezernber 1980). Er weicht von einigen 
Artikeln eines anderen bereits aufgehobenen Rechtsaktes (Verordnung (EWG) 

r. 3510/80) ab . 

icht mehr aktuell : Dieser Rechtsakt gehört zu den hinfällig gewordenen 
Ursprungsregeln für das Al lgemeine Präferenzsystem (APS) der Union (Verordnung 
(EWG) Nr. 3322/80 des Rates vom 16. Dezember 1980). Er weicht von einigen 
Artikeln eines anderen bereits aufgehobenen Rechtsaktes (Verordnung (EWG) 
Nr. 3510/80) ab. 

Die in dieser Richtlinie des Rates behandelten Fragen fallen unter den 
Geltungsbereich und die Bestimmungen der Verordnung (EU) r. 10/201 1 der 
Kommission über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt 
sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Die Richtlinie des Rates ist daher 
hinfällig geworden. 



Nr. Politikbereich Bezeichnung des Rechtsakts Begründung 

6. Lebensmittelsicherheit Richtlinje 85/572/EWG des Rates vom 19. Dezember 1985 über Die in dieser Richtlinie des Rates behandelten Fragen fallen unter den 
die Liste der Simulanzlösemittel für die Geltungsbereich und die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der 
Migrationsuntersuchungen von Materialien und Gegenständen Kommission über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt 
aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Die Richtlinie des Rates ist daher 
Berührung zu kommen hinfällig geworden. 

7. Lebensmittelsicherheit Richtlinie 82/711/EWG des Rates vom 18. Oktober 1982 über die Die in dieser Richtlinie des Rates behandelten Fragen fallen unter den 
Grundregeln für die Ermittlung der Mgration aus Materialien Geltungsbere ich und die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der 
und Gegenständen aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind , mit Kommission über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt 
Lebensmitteln in Berührung zu kommen sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Die Richtlinie des Rates ist daher 

hinfällig geworden. 
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